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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Gerhard KNITEL als Einzelrichter über die 
Beschwerde des XXXX, Staatsangehörigkeit Marokko, vertreten durch den Verein Menschenrechte Österreich, 
Alser Straße 20/5, 1090 Wien, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 
28.02.2019, Zl. XXXX, zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, dass es in Spruchpunkt VII. zu lauten hat: 
"Gemäß § 53 Absatz 1 iVm Absatz 3 Ziffer 1 FPG wird gegen Sie ein auf die Dauer von 10 Jahren befristetes 
Einreiseverbot erlassen." 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger Marokkos, reiste unter Umgehung der Grenzkontrollen in das 
Bundesgebiet ein und stelle erstmals am 22.01.2016 einen Antrag auf internationalen Schutz, den er damit 
begründete, dass in seiner Heimat Krieg herrsche und er niemanden habe, der seinen Lebensunterhalt finanzieren 
könne. 
 

2. Am 09.11.2016 wurde der Beschwerdeführer von der belangten Behörde niederschriftlich einvernommen, 
wobei er im Wesentlichen vorbrachte, seinen Herkunftsstaat habe er verlassen, da er aufgrund seiner ethnischen 
Zugehörigkeit zu einer aus der Westsahara stammenden Volksgruppe verfolgt werde. 
 

3. Mit Bescheid vom 25.11.2016, Zl. XXXX, wies die belangte Behörde den Antrag des Beschwerdeführers auf 
internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Ziffer 13 AsylG (Spruchpunkt I.) sowie gemäß § 8 Abs. 
1 iVm § 2 Abs. 1 Ziffer 13 AsylG in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Marokko (Spruchpunkt II.) ab, erteilte ihm 
einen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG nicht, erließ gemäß § 10 Abs. 
1 Ziffer 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Ziffer 2 FPG, 
stellte gemäß § 52 Abs. 9 FPG fest, dass seine Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Marokko zulässig sei. Mit 
Spruchpunkt IV. wurde gemäß § 55 Abs. 1a FPG festgelegt, dass keine Frist für die freiwillige Ausreise bestehe. 
Zudem erkannte die belangte Behörde einer Beschwerde gegen diese Entscheidung die aufschiebende Wirkung 
gemäß § 18 Abs 1 Z 1 BFA-VG (Spruchpunkt V.) ab und sprach aus, dass der Beschwerdeführer gemäß § 13 
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Abs 2 Z 3 AsylG sein Recht zum Aufenthalt im Bundesgebiet ab dem 09.11.2016 verloren hat (Spruchpunkt 
VI.). 
 

4. Mit Urteil des Landesgerichtes XXXX vom 07.12.2016, XXXX, wurde der Beschwerdeführer wegen Besitzes 
von Suchtmitteln, versuchten Verkaufes von Suchtmitteln im öffentlichen Bereich sowie wegen versuchten 
Widerstandes gegen die Staatsgewalt nach § 27 Abs. 1 Z1 erster und zweiter Fall, Abs. 2 SMG, §15 StGB § 27 
Abs. 2a SMG sowie § 15 StGB § 269 Abs. 1 erster Fall StGB zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe in der Dauer 
von zwölf Monaten verurteilt. 
 

5. Gegen obgenannten Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht am 19.12.2016 Beschwerde und 
begründete dies mit mangelhaften Ermittlungsverfahren, mangelhafter Beweiswürdigung sowie unrichtiger 
rechtlicher Beurteilung. 
 

6. Am 13.03.2017 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine mündliche Verhandlung statt, in der der 
Beschwerdeführer als Partei vernommen wurde. Der Beschwerdeführer brachte vor, dass er seinen 
Herkunftsstaat 2010 verlassen habe. Er habe sich dann sechs Jahre in Griechenland aufgehalten. Er habe bis zu 
seinem fünfzehnten Lebensjahr eine Schulausbildung absolviert. Danach habe er in Casablanca eine Ausbildung 
zum Schuhmacher begonnen. Weiters wurde er zu seinen Fluchtgründen befragt. 
 

7. Am 09.05.2017 wurde der Beschwerdeführer vom marokkanischen Konsul als marokkanischer Staatsbürger 
namens XXXX, geboren am XXXX identifiziert und wurde ein Heimreisezertifikat für den Beschwerdeführer 
ausgestellt. 
 

8. Mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 07.06.2017, I413 2143098-1/14E, wurde die 
Beschwerde gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG als unbegründet abgewiesen. Der Bescheid erwuchs am 12.06.2017 in 
Rechtskraft. 
 

9. Am 08.06.2017 wurde der Beschwerdeführer von einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes wegen des 
Verdachtes des unerlaubten Umganges mit Suchtmitteln festgenommen und über ihn mit Beschluss des 
Landesgerichtes XXXX vom 11.06.2017 die Untersuchungshaft verhängt. Die für den 14.06.2017 geplante 
Abschiebung des Beschwerdeführers musste storniert werden. 
 

10. Mit Urteil des Landesgerichtes XXXX vom 26.07.2017, XXXX, wurde der Beschwerdeführer wegen des 
teils versuchten, teils vollendeten gewerbsmäßigen Verkaufes von Suchtmitteln im öffentlichen Bereich nach § 
27 Abs. 1 Z 1 achter Fall, Abs. 2a, Abs. 2, Abs. 3 sowie Abs. 5 SMG zu einer unbedingten Freiheitsstrafe in der 
Dauer von acht Monaten verurteilt. 
 

11. Mit Schreiben der belangten Behörde vom 09.08.2017 wurde dem Beschwerdeführer mit einem 
"Parteiengehör" in Kenntnis gesetzt, dass beabsichtigt sei, gegen ihn eine Rückkehrentscheidung samt 
Einreiseverbot zu erlassen und eventuell Schubhaft zu verhängen. Unter Setzung einer zehntägigen Frist zur 
Stellungnahme trug die belangte Behörde ihm überdies die Beantwortung einer Reihe von Fragen zu seiner 
persönlichen Situation auf und wies darauf hin, das Verfahren werde ohne nochmalige Anhörung aufgrund der 
Aktenlage fortgeführt, falls er die Möglichkeit zur Stellungnahme nicht wahrnehme. Eine Stellungnahme langte 
bei der belangten Behörde nicht ein. 
 

12. Mit Bescheid vom 16.10.2017, Zl. XXXX erließ die belangte Behörde gemäß § 9 BFA-VG gegen den 
Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 1 Ziffer 1 FPG (Spruchpunkt I.), stellte gemäß § 
52 Abs. 9 FPG fest, dass seine Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Marokko zulässig ist (Spruchpunkt II.), 
erließ gegen ihn gemäß § 53 Absatz 1 iVm Absatz 3 Ziffer 1 FPG ein auf die Dauer von 10 Jahren befristetes 
Einreiseverbot (Spruchpunkt III.) und erkannte einer Beschwerde gemäß § 18 Abs. 2 Ziffer 1 BFA-VG die 
aufschiebende Wirkung ab (Spruchpunkt IV.). 
 

13. Der dagegen rechtzeitig erhobenen Beschwerde wurde mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 
30.11.2017, Zl. I406 2143098-2/4E, stattgegeben und der angefochtene Bescheid behoben, mit der Begründung, 
dass es die belangte Behörde entgegen der gesetzlichen Anordnung unterlassen habe, die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 von Amts wegen zu prüfen. 
 

14. Am 13.11.2018 stellte der Beschwerdeführer aus dem Stande der Schubhaft den gegenständlichen 
Folgeantrag auf internationalen Schutz und brachte als Grund für seine neuerliche Asylantragstellung im 
Rahmen der am selben Tag durchgeführten Erstbefragung vor: "Ich habe bei meinem ersten Antrag angegeben, 
dass ich Sahraoui bin und dass ich dort, wo ich lebe verfolgt werde. Jetzt habe ich erfahren, dass mein Bruder 
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vor einem Jahr ermordet wurde. Meine Familie hat mir das telefonisch mitgeteilt. Meine ganze Familie wird von 
einer terroristischen Gruppe bedroht. Wir sind alle geflüchtet. Auch meine Mutter lebt in Marokko unter einem 
anderen Namen. Der Anführer dieser Gruppe heißt XXXX. Er ist auf einem Auge blind. Nachdem mein Vater 
2007 von dieser Gruppe ermordet wurde, sind wir geflüchtet. Ich bin zuerst mit meiner Mutter nach Marokko 
gegangen. Dann bin ich Algerien gegangen und hab dort einen gefälschten algerischen Reisepass ausstellen 
lassen und bin damit in die Türkei gereist." 

Bei einer Rückkehr in die Heimat befürchte der Beschwerdeführer, getötet zu werden, oder in Marokko als 
Terrorist behandelt zu werden, weil er in Marokko oft gegen das marokkanische Regime protestiert habe. 
 

15. Mit Mandatsbescheid der belangten Behörde vom 23.11.2018, Zl. XXXX wurde gemäß § 12a Absatz 4 
AsylG 2005 iVm § 57 Absatz 1 AVG festgestellt, dass die Voraussetzungen des § 12a Absatz 4 Ziffer 1 und 2 
AsylG nicht vorliegen und dem Beschwerdeführer der faktische Abschiebeschutz gemäß § 12 AsylG gemäß § 
12a Absatz 4 AsylG nicht zuerkannt. 
 

16. Eine am 25.11.2018 versuchte Abschiebung des Beschwerdeführers nach Casablanca/Marokko auf dem 
Luftweg wurde auf Anordnung des Piloten abgebrochen, weil der Beschwerdeführer nach dem Einsteigen in das 
Flugzeug Widerstand leistete, wobei ein Beamter des Schubteams verletzt wurde. 
 

17. Aufgrund dieses Vorfalles wurde der Beschwerdeführer mit Urteil des Landesgerichtes XXXX vom 
11.12.2018, Zl. XXXX, wegen des Vergehens der schweren Körperverletzung gemäß §§ 83 Abs. 1, 84 Abs. 2 
StGB sowie des Vergehens des Widerstands gegen die Staatsgewalt gemäß § 269 Abs. 1 StGB zu einer 
unbedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. 
 

18. Am 06.02.2019 fand eine niederschriftliche Einvernahme des Beschwerdeführers durch die belangte Behörde 
statt. Zu seinem Fluchtgrund erklärte er, aus der Westsahara zu sein und deshalb Probleme mit der 
marokkanischen Regierung zu haben, weil die Westsahara einen eigenen Staat verlange und gegen Marokko sei. 
Er könne unmöglich nach Marokko zurück und würde dort sofort sterben. Zu dieser Vermutung komme er, weil 
andere Personen aus der Westsahara ebenfalls 20 Jahre Haft erhalten hätten oder getötet worden seien. Es gebe 
Personen, von denen man bis heute nichts wisse. Die Fluchtgründe aus dem Erstverfahren bestehen immer noch, 
zusätzlich sei sein Bruder Mohammed vor fünf Monaten umgebracht worden. Der Beschwerdeführer telefoniere 
sogar mit seiner Mutter unter einem anderen Namen, weil er Angst um sie habe. Dem Beschwerdeführer wurde 
das aktuelle Länderinformationsblatt zu Marokko vorgelegt und er wurde darauf hingewiesen, dass Marokko als 
sicherer Herkunftsstaat gelte. Dazu erklärte er, das sei alles eine Lüge. Er habe schon einmal so etwas 
bekommen. Marokko sei nur für Touristen sicher, aber nicht für den Beschwerdeführer. 
 

19. Mit angefochtenem Bescheid des BFA vom 28.02.2019, Zl. XXXX, wurde der Antrag des 
Beschwerdeführers hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) sowie 
hinsichtlich des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Marokko 
(Spruchpunkt II.) gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache zurückgewiesen. Zugleich erteilte die 
belangte Behörde dem Beschwerdeführer keinen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen 
gemäß § 57 AsylG (Spruchpunkt III.), erließ gegen ihn gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG 
eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG (Spruchpunkt IV.) und stellte gemäß § 52 Absatz 9 FPG 
fest, dass seine Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Marokko zulässig ist (Spruchpunkt V.). Dem 
Beschwerdeführer wurde gemäß § 55 Absatz 1a FPG keine Frist für seine freiwillige Ausreise gewährt 
(Spruchpunkt VI.) und gegen ihn gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 5 FPG ein auf die Dauer von zehn Jahren 
befristetes Einreiseverbot erlassen (Spruchpunkt VII.). 
 

20. Weiters traf die belangte Behörde die folgenden Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat des 
Beschwerdeführers: 
 

Politische Lage 
 

Marokko ist ein zentralistisch geprägter Staat. Das Land ist eine Monarchie mit dem König als weltlichem und 
geistigem Staatsoberhaupt, Oberbefehlshaber der Streitkräfte und "Anführer der Gläubigen" (AA 10.2017a). 
Laut der Verfassung vom 1.7.2011 ist Marokko eine konstitutionelle, demokratische und soziale Erbmonarchie, 
mit direkter männlicher Erbfolge und dem Islam als Staatsreligion. Abweichend vom demokratischen 
Grundprinzip der Gewaltenteilung kontrolliert der König in letzter Instanz die Exekutive, die Judikative und 
teilweise die Legislative (GIZ 7.2018a; vgl. ÖB 9.2015). Im Zusammenhang mit den Protestbewegungen in 
Nordafrika im Frühjahr 2011 leitete der König im Jahr 2011 eine Verfassungsreform und vorgezogene 
Neuwahlen ein. Aktuelle Proteste im Norden des Landes sind vor allem Ausdruck der Unzufriedenheit mit der 
Umsetzung sozio-ökonomischer Reformen, die schleppend verläuft (AA 10.2017a). Die Verfassung vom 
1.7.2011 brachte im Grundrechtsbereich einen deutlichen Fortschritt für das Land; in Bezug auf die 
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Königsmacht jedoch nur eine Abschwächung der absolutistischen Stellung. Das Parlament wurde als 
Gesetzgebungsorgan durch die neue Verfassung aufgewertet und es ist eine spürbare Verlagerung des politischen 
Diskurses in die Volksvertretung hinein erkennbar. Die Judikative wird als unabhängige Staatsgewalt 
gleichberechtigt neben Legislative und Exekutive gestellt. Das System der checks und balances als Ergänzung 
zur Gewaltenteilung ist jedoch in der Verfassung vergleichsweise wenig ausgebildet (ÖB 9.2015). 
 

Einige Schlüsselministerien sind in Marokko der Kontrolle des Parlamentes und des Premierministers entzogen. 
Dies betrifft folgenden vier Ressorts: Inneres, Äußeres, Verteidigung, Religiöse Angelegenheiten und Stiftungen. 
Soziale Reformen während der Regentschaft Mohamed VI sollten mehr Wohlstand für alle bringen - doch 
faktisch nahm die ohnehin starke Kontrolle der Königsfamilie und ihrer Entourage über die Reichtümer und 
Ressourcen des Landes weiter zu (GIZ 7.2018a). Hauptakteure der Exekutive sind die Minister, der 
Regierungschef und der König, der über einen Kreis hochrangiger Fachberater verfügt. Der König ist 
Vorsitzender des Ministerrates, hat Richtlinienkompetenz und ernennt nach Art. 47 der Verfassung von 2011 den 
Regierungschef aus der Partei, die bei den Wahlen als Sieger hervorgeht. Marokko verfügt seit der 
Unabhängigkeit über ein Mehrparteiensystem. Das Wahlrecht macht es schwierig für eine Partei, eine absolute 
Mehrheit zu erringen; Mehrparteienkoalitionen sind deshalb die Regel. In Marokko haben am 7.10.2016 Wahlen 
zum Repräsentantenhaus stattgefunden. Als stärkste Kraft ging die seit 2011 an der Spitze der Regierung 
stehende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD, "Parti de la Justice et du Développement") hervor. Am 
5.4.2017 wurde Saad-Eddine El Othmani von König Mohammed VI zum Premier-Minister ernannt. (AA 
10.2017a). 
 

Das marokkanische Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Unterhaus (Chambre des Représentants, 
Madschliss an-Nuwwab) und dem Oberhaus (Chambre des conseillers, Madschliss al-Mustascharin). Die 
Abgeordneten des Unterhauses werden alle fünf Jahre in direkten allgemeinen Wahlen neu gewählt. Das 
Unterhaus besteht aus 395 Abgeordneten. Entsprechend einer gesetzlich festgelegten Quote sind mindestens 
12% der Abgeordneten Frauen. Das Oberhaus (Chambre des Conseillers) besteht aus mindestens 90 und 
maximal 120 Abgeordneten, die in indirekten Wahlen für einen Zeitraum von sechs Jahren bestimmt werden 
(GIZ 7.2018a). Bei den oben erwähnten Wahlen zum Repräsentantenhaus vom 7.10.2016 erreichte die PJD 125 
Sitze (GIZ 7.2018a). Kritische politische Analysen weisen darauf hin, dass die faktische Macht der PJD bzw. des 
Regierungschefs Benkirane begrenzt ist und dass die Regierungsbeteiligung der Glaubwürdigkeit der PJD 
schaden könnte (GIZ 7.2018a). An zweiter Stelle rangiert mit 102 Sitzen die liberal-konservative Partei für 
Authentizität und Moderne (PAM - Parti Authenticité et Modernité) (GIZ 7.2018a), die auch die größte 
Oppositionspartei ist (AA 10.2017a). Sie konnte ihre Stimmengewinne mehr als verdoppeln und gilt daher als 
heimliche Siegerin. Dahinter gereiht ist mit 46 Sitzen die traditionsreiche Unabhängigkeitspartei (PI - Parti de 
l'Istiqlal), dahinter andere Parteien (GIZ 7.2018a). 
 

Seit Anfang 2017 ist Marokko wieder offiziell Mitglied der Afrikanischen Union (GIZ 7.2018a). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (10.2017a): Marokko - Innenpolitik, https://www.auswaertiges-amt.de/de/ 
aussenpolitik/laender/marokko-node/-/224120, Zugriff 31.7.2018 

 

 - GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (7.2018a), LIPortal - Marokko - 
Geschichte & Staat, https://www.liportal.de/marokko/geschichte-staat/, Zugriff 31.7.2018 

 

 - ÖB - Österreichische Botschaft Rabat (9.2015): Asylländerbericht Marokko 
 

Sicherheitslage 
 

Marokko kann grundsätzlich als stabiles Land betrachtet werden (EDA 8.8.2018; vgl. FD 8.8.2018). Das 
französische Außenministerium rät zu normaler Aufmerksamkeit im Land, dem einzigen in Nordafrika, das auf 
diese Weise bewertet wird (FD 8.8.2018), außer in den Grenzregionen zu Algerien, wo zu erhöhter 
Aufmerksamkeit geraten wird (AA 8.8.2018; vgl. FD 8.8.2018). Die Westsahara bildet natürlich eine Ausnahme, 
diese darf nur nach Genehmigung durch die marokkanischen Behörden und nur auf genehmigten Strecken 
bereist werden (FD 8.8.2018). Zusätzlich besteht für die Grenzregionen zu Mauretanien in der Westsahara eine 
Reisewarnung (AA 8.8.2018; vgl. FD 8.8.2018). Seitens des BMEIA besteht eine partielle Reisewarnung 
(Sicherheitsstufe 5) für Reisen in das Landesinnere des völkerrechtlich umstrittenen Territoriums der Westsahara 
und in entlegene Saharazonen Südmarokkos, insbesondere an der Grenze zu Algerien. Erhöhtes Sicherheitsrisiko 
(Sicherheitsstufe 2) gilt in den übrigen Landesteilen (BMEIA 8.8.2018). 
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Seit dem Anschlag in Marrakesch im April 2011, gab es keine weiteren Attentate (FD 8.8.2018). Trotz erhöhter 
Sicherheitsmaßnahmen besteht im ganzen Land das Risiko von terroristischen Akten (EDA 8.8.2018vgl. FD 
8.8.2018; BMEIA 8.8.2018). In Teilen der Sahara und des Sahels besteht das Risiko von Entführungen. Bisher 
waren in Marokko keine Entführungen zu beklagen (EDA 8.8.2018; vgl. BMEIA 8.8.2018). Das Auswärtige 
Amt rät von Reisen in entlegene Gebiete der Sahara, in die Grenzregionen mit Algerien und Mauretanien und 
jenseits befestigter Straßen dringend ab (AA 8.8.2018). 
 

Demonstrationen und Protestaktionen sind jederzeit im ganzen Land möglich. Vereinzelte gewalttätige 
Auseinandersetzungen können dabei nicht ausgeschlossen werden (EDA 8.8.2018). Demonstrationen können 
sich spontan und unerwartet entwickeln. Zuletzt kam es in verschiedenen Städten Marokkos zu nicht 
genehmigten Demonstrationen und vereinzelt auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen 
Demonstranten und Sicherheitskräften. Die Proteste entzünden sich meist an wirtschaftlichen und sozialen 
Missständen (AA 8.8.2018; vgl. BMEIA 8.8.2018). Aufgrund sozialer und politischer Spannungen kommt es 
seit Oktober 2016 in der Provinz Al Hoceima vermehrt zu Protestaktionen. Dabei kann es zu Zusammenstößen 
zwischen den Demonstranten und den Sicherheitskräfte kommen (EDA 8.8.2018). 
 

Besondere Vorsicht ist auch in der Region Rif geboten. Die Ost-West-Achse Al Hoceima- Chefchaouen-Tetouan 
ist ruhig und weniger problematisch (FD 8.8.2018). Es kann zu Übergriffen durch Kriminelle kommen, die in die 
lokale Drogenproduktion und den Drogenhandel involviert sind (EDA 8.8.2018). 
 

In großen Teilen der Sahara sind bewaffnete Banden und islamistische Terroristen aktiv, die vom Schmuggel 
und von Entführungen leben. Das Entführungsrisiko ist in einigen Gebieten der Sahara und der Sahelzone hoch 
und nimmt noch zu (EDA 8.8.2018). 
 

Wegen des Entführungsrisikos wird von nicht dringenden Reisen ins Grenzgebiet zu Algerien abgeraten, bzw. 
gewarnt (AA 8.8.2018; vgl. EDA 8.8.2018; BMEIA 8.8.2018). Die Grenze zu Algerien ist geschlossen (AA 
8.8.2018; vgl. EDA 8.8.2018). 
 

Das völkerrechtlich umstrittene Gebiet der Westsahara, erstreckt sich südlich der marokkanischen Stadt Tarfaya 
bis zur mauretanischen Grenze. Seither wird es sowohl von Marokko als auch von der 
Unabhängigkeitsbewegung Frente Polisario beansprucht. Die United Nations Mission for the Referendum in 
Western Sahara MINURSO überwacht den Waffenstillstand zwischen den beiden Parteien. Auf beiden Seiten 
der Demarkationslinie (Sandwall) sind diverse Minenfelder vorhanden (EDA 8.8.2018; vgl. FD 8.8.2018). Das 
Risiko von Entführungen kann nicht ausgeschlossen werden (EDA 8.8.2018). Von Fahrten in und durch das 
völkerrechtlich umstrittene Gebiet der Westsahara wird dringend abgeraten (AA 8.8.2018; vgl. EDA 8.8.2018). 
 

Quellen: 
 

 - - AA - Auswärtiges Amt (8.8.2018): Marokko - Reise- und Sicherheitshinweise, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/marokko-node/marokkosicherheit/ 
224080#content_0, Zugriff 8.8.2018 
 

 - BMEIA - Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (8.8.2018): Reiseinformation 
Marokko, https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/marokko/, Zugriff 8.8.2018 

 

 - EDA - Eidgenössisches Departemenet für auswärtige Angelegenheiten (8.8.2018): Reisehinweise für 
Marokko, https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-information/ marokko/reisehinweise-
marokko.html, Zugriff 8.8.2018 

 

 - FD - France Diplomatie (8.8.2018): Conseils aux Voyageurs - Maroc 

 - Sécurité, 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/, Zugriff 
8.8.2018 
 

Westsahara 
 

Der Konflikt in und um die Westsahara schwelt seit Jahrzehnten. Als sich nach dem Tod des Diktators Franco 
die Spanier 1975 aus ihrer damaligen Kolonie zurückzogen, marschierte Marokko im Rahmen des sogenannten 
Grünen Marsches in das Nachbarland ein. Seitdem hält Marokko große Teile des Territoriums besetzt und 
betrachtet das Gebiet seit der Annexion 1976 als Bestandteil seines Landes. Dagegen wehrt sich die Bewegung 
Frente Polisario, welche die Unabhängigkeit der Westsahara anstrebt. Ein rund 2.500 Kilometer langer Sandwall, 
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dessen Baubeginn 1981 war, und der von der mauretanisch-marokkanischen Grenze durch die Sahara bis zum 
marokkanisch-algerisch-sahrauischen Dreiländereck verläuft, spaltet heute die Westsahara (GIZ 6.2017a). Auf 
der einen Seite liegt der von Marokko kontrollierte, größere Teil; er umfasst rund 80% des Territoriums. Auf der 
anderen Seite befinden sich die restlichen 20% in der Hand der Unabhängigkeitsbewegung Frente Polisario (CIA 
12.7.2018). 1991 endeten die Kampfhandlungen zwischen der Frente Polisario und Marokko. Die UNO 
installierte an mehreren Orten in der Westsahara zur Friedenssicherung die MINURSO (CIA 11.7.2018; vgl. GIZ 
7.2018a; AA 10.2017b). Die Frente Polisario hatte im Februar 1976 eine Exilregierung in Algerien, in der Nähe 
von Tindouf, gebildet, die bis zu seinem Tod im Mai 2016 von Präsident Mohamed Abdelaziz geführt wurde. 
Sein Nachfolger Brahim Ghali wurde im Juli 2016 gewählt (CIA 11.7.2018; CIA 12.7.2018; vgl. GIZ 6.2017a). 
Für Marokko hingegen ist die Sicherung der Zugehörigkeit der Westsahara zu Marokko Staatsräson und 
zentrales Anliegen der marokkanischen Politik (AA 10.2017b). 
 

Seit dem Ende der Kampfhandlungen im Jahr 1991 gelang es nicht, ein Referendum bzgl. des Status der 
Westsahara durchzuführen bzw. scheiterten Anläufe für neue Gespräche zwischen Marokko und der Polisario 
immer wieder. Seit November 2010 gab es mehrere Anläufe für neue Gespräche zwischen Marokko und der 
Polisario, doch eine Lösung des Konfliktes ist zurzeit nicht in Sicht. Die Zahl der Staaten, die die sahrauische 
Exilregierung anerkennen, ist von 80 auf gut die Hälfte gesunken (GIZ 7.2018a). Der Status des Territoriums 
und die Frage der Unabhängigkeit sind daher weiterhin ungeklärt; das Territorium wird von Marokko sowie der 
Frente Polisario beansprucht (CIA 12.7.2018). 
 

Als 1982 die Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS) als offizielles Mitglied in die Organisation der 
Afrikanischen Union aufgenommen wurde, verließ Marokko diese als Reaktion darauf im Jahr 1984. Aufgrund 
des Westsahara-Konfliktes war Marokkos politische Position jedoch über Jahrzehnte schwach. In der 
Afrikanischen Union war Marokko mehr als 30 Jahre nicht Mitglied. In den vergangenen Jahren hat Marokko 
seine Beziehungen und Aktivitäten in Afrika jedoch intensiviert. In Westafrika gewinnt Marokko wirtschaftlich 
an Einfluss. Seit Anfang 2017 ist Marokko wieder offiziell Mitglied der Afrikanischen Union (GIZ 7.2018a). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (10.2017b): Marokko - Außenpolitik, 
 
 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/marokko-node/-/224118, Zugriff 8.8.2018 
 

 - CIA - Central Intelligence Agency (12.7.2018): The World Factbook 

 - Morocco, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html, Zugriff 8.8.2018 
 

 - CIA - Central Intelligence Agency (11.7.2018): The World Factbook 

 - Western Sahara, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wi.html, Zugriff 8.8.2018 
 

 - GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (7.2018a), LIPortal - 
Marokko - Geschichte & Staat, http://liportal.giz.de/marokko/geschichte-staat/, Zugriff 8.8.2018 

 

Rechtsschutz / Justizwesen 
 

Die Justiz ist laut Verfassung unabhängig (USDOS 20.4.2018). In der Praxis wird diese Unabhängigkeit jedoch 
durch Korruption (USDOS 20.4.2018; vgl. ÖB 9.2015; AA 14.2.2018) und außergerichtliche Einflüsse 
unterlaufen. Behörden respektieren Anordnungen der Gerichte fallweise nicht (USDOS 3.3.2017). 
Rechtsstaatlichkeit ist vorhanden, aber noch nicht ausreichend entwickelt. Unabhängigkeit der Justiz, 
Verfassungsgerichtsbarkeit, Transparenz durch Digitalisierung, Modernisierung der Justizverwaltung befinden 
sich noch im Entwicklungsprozess, der, teils von der Verfassung gefordert, teils von der Justizverwaltung 
angestoßen wurde. Mit dem in der Verfassung vorgesehenen und im April 2017 eingesetzten Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire (Oberster Rat der Rechtssprechenden Gewalt) wurden Richter- und Staatsanwaltschaft aus 
dem Verantwortungsbereich des Justizministeriums herausgelöst und verwalten sich nun selbst. Der Rat agiert 
als unabhängige Behörde. Mit der Herauslösung der Staatsanwaltschaft wurde formal die Unabhängigkeit der 
Ermittlungsbehörden von der Politik gestärkt. Es gibt jedoch Stimmen, die eine direkte Einflussnahme des 
Palastes befürchten, da sich Richterschaft und Staatsanwaltschaft nunmehr jeder demokratisch legitimierten 
Kontrolle entzieht (AA 14.2.2018). 
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Formal besteht Gleichheit vor dem Gesetz. Das extreme Gefälle in Bildung und Einkommen, die materielle 
Unterentwicklung ländlicher Gebiete und der allgegenwärtige gesellschaftliche Klientelismus behindern 
allerdings die Umsetzung des Gleichheitsgrundsatzes (AA 14.2.2018). Gesetzlich gilt die Unschuldsvermutung. 
Der Rechtsweg ist formal sichergestellt. Angeklagte haben das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren, auf 
rechtzeitigen Zugang zu ihrem Anwalt und das Recht, Berufung einzulegen. Das marokkanische Recht sieht 
Pflichtverteidiger für mittellose 
 

Angeklagte vor. Der Zugang zu juristischem Beistand ist in der Praxis noch immer unzulänglich (AA 14.2.2018; 
vgl. USDOS 20.4.2018). NGOs kritisieren, dass die Beschuldigten zu Geständnissen gedrängt werden. Das 
Strafprozessrecht erlaubt der Polizei, einen Verdächtigen bis zu 48 Stunden in Gewahrsam ("garde à vue") zu 
nehmen. Der Staatsanwalt kann diese Frist zweimal verlängern. Der Entwurf für ein neues Strafprozessgesetz 
sieht verbesserten Zugang zu Anwälten bereits im Gewahrsam vor. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet (AA 
14.2.2018). . 
 

Im Bereich der Strafzumessung wird häufig kritisiert, dass bestehende Möglichkeiten zur Vermeidung von Haft 
bei minderschweren Delikten (z.B. Geldstrafen, Sozialstunden) nicht genutzt werden. Auch die Möglichkeit der 
Entlassung auf Bewährung (libération conditionnelle) wird kaum genutzt (AA 14.2.2018). 
 

Seit Juli 2015 ist die Militärgerichtsbarkeit in Verfahren gegen Zivilisten nicht mehr zuständig. Im Juli 2016 
wurden durch das Revisionsgericht die Urteile eines Militärgerichts gegen 23 sahrauische Aktivisten im 
Zusammenhang mit dem Tod von Sicherheitskräften bei der Räumung des Protestlagers Gdim Izik aufgehoben. 
Von der ordentlichen Gerichtsbarkeit wurden die Angeklagten 2017 zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren und 
lebenslänglich verurteilt (AA 14.2.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (14.2.2018): AA-Bericht zu Marokko, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1424844/4598_1519120123_auswaertiges-amt-bericht-asylund-
abschiebungsrelevante-lage-im-koenigreich-marokko-stand-november-2017-14-02- 2018.pdf, Zugriff 
1.8.2018 

 

 - ÖB - Österreichische Botschaft Rabat (9.2015): Asylländerbericht Marokko 
 

 - USDOS - U.S. Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Morocco, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430366.html, Zugriff 1.8.2018 

 

Sicherheitsbehörden 
 

Der Sicherheitsapparat verfügt über einige Polizei- und paramilitärische Organisationen, deren 
Zuständigkeitsbereiche sich teilweise überlappen. Die DGSN "Direction Générale de la Sûreté Nationale" 
(Nationalpolizei) ist für die Umsetzung der Gesetze zuständig und untersteht dem Innenministerium. Bei den 
"Forces auxiliaires" handelt es sich um paramilitärische Hilfskräfte, die dem Innenministerium unterstellt sind 
und die Arbeit der regulären Sicherheitskräfte unterstützen. Die Gendarmerie Royale ist zuständig für die 
Sicherheit in ländlichen Gegenden und patrouilliert auf Autobahnen. Sie untersteht dem 
Verteidigungsministerium (USDOS 20.4.2018; vgl. AA 14.2.2018). Es gibt zwei Nachrichtendienste: den 
Auslandsdienst DGED ("Direction Générale des Etudes et de Documentation") und den Inlandsdienst DGST 
("Direction Générale de la Surveillance du Territoire") (AA 14.2.2018; vgl. ÖB 9.2015). Im April 2015 wurde 
zusätzlich das 
 

"Bureau central d'investigations judiciaires" (BCIJ) geschaffen. Es untersteht dem Inlandsdienst DGST. Von der 
Funktion entspricht es etwa dem deutschen Bundeskriminalamt mit originären Zuständigkeiten und 
Ermittlungskompetenzen im Bereich von Staatsschutzdelikten sowie Rauschgift- und Finanzdelikten im Rahmen 
von Verfahren der Organisierten Kriminalität (AA 14.2.2018). 
 

Die zivile Kontrolle über die Sicherheitskräfte ist gemäß USDOS wirksam (USDOS 20.4.2018), gemäß 
auswärtigem Amt hingegen sind die Sicherheitskräfte weitgehend der zivilen Kontrolle durch Parlament und 
Öffentlichkeit entzogen (AA 14.2.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (14.2.2018): AA-Bericht zu Marokko, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1424844/4598_1519120123_auswaertiges-amt-bericht-asylund-
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abschiebungsrelevante-lage-im-koenigreich-marokko-stand-november-2017-14-02- 2018.pdf, Zugriff 
1.8.2018 

 

 - ÖB - Österreichische Botschaft Rabat (9.2015): Asylländerbericht Marokko 
 

 - USDOS - U.S. Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Morocco, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430366.html, Zugriff 1.8.2018 

 

Allgemeine Menschenrechtslage 
 

Der Grundrechtskatalog (Kapitel I und II) der Verfassung ist substantiell; wenn man noch die durch 
internationale Verpflichtungen übernommenen Grundrechte hinzuzählt, kann man von einem recht umfassenden 
Grundrechtsrechtsbestand ausgehen. Als eines der Kerngrundrechte fehlt die Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Die Verfassung selbst stellt allerdings den Rechtsbestand unter den Vorbehalt der traditionellen "roten Linien" 
(Monarchie, islamischer Charakter von Staat und Gesellschaft, territoriale Integrität (i.e. Annexion der 
Westsahara) quasi als "Baugesetze" des Rechtsgebäudes. Der vorhandene Rechtsbestand, der mit der neuen 
Verfassungslage, v. a. in Bereichen wie Familien- und Erbrecht, Medienrecht und Strafrecht, teilweise nicht 
mehr konform ist, gilt weiterhin (ÖB 9.2015). 
 

In den unter Titel II aufgeführten Artikeln 19 bis 35 garantiert die Verfassung die universellen Menschenrechte 
(AA 14.2.2018) 
 

Staatliche Repressionsmaßnahmen gegen bestimmte Personen oder Personengruppen wegen ihrer Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Überzeugung sind nicht festzustellen. Gewichtige Ausnahme: wer die Vorrangstellung der Religion des Islam in 
Frage stellt, die Person des Königs antastet oder die Zugehörigkeit der Westsahara zu Marokko anzweifelt. 
Obwohl Kritik an den Staatsdoktrinen strafrechtlich sanktioniert wird, werden entsprechende Verurteilungen in 
den vergangen Jahren eher selten bekannt. Marokkanische NGOs sind der Auffassung, dass administrative 
Schikanen eingesetzt und Strafverfahren zu anderen Tatbeständen (z. B. Ehebruch oder Steuervergehen) 
angestoßen oder auch konstruiert werden, um politisch Andersdenkende sowie kritische Journalisten 
einzuschüchtern oder zu verfolgen (AA 14.2.2018). 
 

Im Mai 2017 stellte sich Marokko dem Universellen Staatenüberprüfungsverfahren (UPR) des VN- 
Menschenrechtsrats. Marokko akzeptierte 191 der 244 Empfehlungen (AA 14.2.2018). Im September 2017 
unterbreitete der UN-Menschenrechtsrat nach der Allgemeinen Regelmäßigen Überprüfung der 
Menschenrechtslage in Marokko dem Land Empfehlungen (AI 22.2.2018) 
 

Gesetzlich sind Meinungs- und Pressefreiheit garantiert, einige Gesetze schränken die Meinungsfreiheit, vor 
allem im Bereich der Presse und den sozialen Medien, ein (USDOS 20.4.2018). Meinungs- und Pressefreiheit 
sind verfassungsrechtlich geschützt, aber hinsichtlich der drei Staatsprinzipien eingeschränkt. Es kommt 
vereinzelt zur Strafverfolgung von Journalisten. 
 

Staatliche Zensur existiert nicht, sie wird durch die Selbstzensur der Medien im Bereich der drei Tabuthemen 
ersetzt. Ausländische Satellitensender und das Internet sind frei zugänglich (AA 14.2.2018). 
 

Gesetzlich unter Strafe gestellt und aktiv verfolgt sind und werden kritische Äußerungen betreffend den Islam, 
die Institution der Monarchie und die offizielle Position der Regierung zur territorialen Integrität und den 
Anspruch auf das Gebiet der Westsahara (USDOS 20.4.2018; vgl. HRW 18.1.2018, AA 14.2.2018), sowie Kritik 
an Staatsinstitutionen oder das Gutheißen von Terrorismus (USDOS 20.4.2018; vgl. HRW 18.1.2018). Für 
Kritik in diesen Bereich können weiterhin Haftstrafen verhängt werden (HRW 18.1.2018). Für kritische 
Äußerungen in anderen Bereichen wurden Haftstrafen im Rahmen einer Änderung des Pressegesetzes im Juli 
2016 abgeschafft und durch Geldstrafen ersetzt (USDOS 20.4.2018; vgl. HRW 18.1.2018). 
 

Verfolgung wegen politischer Überzeugungen erfolgt zwar nicht systematisch flächendeckend, bleibt aber ein 
reelles Risiko für politisch aktive Personen außerhalb des politischen Establishments und Freigeister. Parameter 
des "Wohlverhaltens" sind die "roten Linien" (Monarchie, Islam, territoriale Integrität) sowie der Kampf gegen 
den Terrorismus. Wer sich dagegen kritisch äußert oder dagegen politisch aktiv wird, muss mit Repression 
rechnen. Durch Fokussierung auf Einzelfälle, deren Publizierung gar nicht behindert wird, entsteht eine 
generalpräventive Grundstimmung: die Marokkaner wissen sehr gut abzuschätzen, wann sie mit Äußerungen in 
tiefes Wasser geraten könnten. Dies hindert aber nicht, dass Jugend, Menschenrechtsaktivisten, 
Interessensvertreter dennoch laufend ihre Stimme erheben, wobei nicht jede kritische oder freiherzige Äußerung 
unbedingt Konsequenzen haben muss; insbesondere Medien und Persönlichkeiten mit großer Visibilität wird ein 
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gewisser Freiraum zugestanden. Gegenüber Regierung, Ministern und Parlament etwa kann ganz freimütig 
Kritik geübt werden. Die 
 

"kritische Masse" für das Eingreifen der Obrigkeit scheint erst beim Zusammentreffen mehrerer Faktoren 
zustande zu kommen: Etwa Infragestellen des Autoritätsgefüges (Königshaus, Sicherheitskräfte) oder Kritik am 
Günstlingsumfeld des Hofes ("Makhzen") verbunden mit publizitärer Reichweite des Autors (ÖB 9.2015). 
 

Die - auch im öffentlichen Raum kaum kaschierten - Überwachungsmaßnahmen erstrecken sich auch auf die 
Überwachung des Internets und elektronischer Kommunikation, wobei Aktivisten, die für eine unabhängige 
Westsahara eintreten - vor allem im Gebiet der Westsahara selbst - besonders exponiert sind (ÖB 9.2015). 
 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sind in der Verfassung von 2011 verfassungsrechtlich geschützt, 
werden aber durch die "roten Linien" Glaube, König, Heimatland eingeschränkt (AA 14.2.2018). 
Versammlungen von mehr als drei Personen sind genehmigungspflichtig (USDOS 20.4.2018). Die Behörden 
gehen meist nicht gegen öffentliche Ansammlungen und die häufigen politischen Demonstrationen vor (AA 
14.2.2018; vgl. HRW 18.1.2018), selbst wenn diese nicht angemeldet sind (AA 14.2.2018). In Einzelfällen kam 
es jedoch zur gewaltsamen Auflösung von Demonstrationen (AA 14.2.2018; vgl. USDOS 20.4.2018, HRW 
18.1.2018). 
 

2017 gab es eine Vielzahl von Protesten gegen staatliches Versagen, Korruption und Machtwillkür in der Rif-
Region, die unter dem Schlagwort "Hirak" zusammengefasst werden. Berichtet wurde von zunehmend hartem 
Durchgreifen der Sicherheitskräfte, Videos von Polizeieinsätzen wurden durch Aktivisten in Facebook 
hochgeladen. Eine der größten (nicht genehmigten) Demonstrationen dieses Jahres fand am 20.7.2017 in Al 
Hoceima statt. Die NGO AMDH kritisierte in einem Bericht die zwangsweise Abnahme von DNA-Proben von 
Verdächtigen, den Einsatz von Tränengas und Schlagstöcken sowie die Gewahrsamnahme von bis zu 300 
Demonstranten. Auch HRW berichtete von Misshandlungen von Demonstranten. Der nationale 
Menschenrechtsrat (Conseil National des Droits de l'Homme - CNDH) übergab einen Bericht zu 
Misshandlungsvorwürfen von Demonstranten gegen Sicherheitskräfte an die Staatsanwaltschaft. 
Untersuchungsergebnisse wurden bislang nicht bekannt. Einige Aktivisten der Rif-Proteste wurden wegen 
Teilnahme an einer nicht-genehmigten Demonstration, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Gefährdung der 
inneren Sicherheit zu zum Teil hohen Haftstrafen verurteilt. Gleichzeitig profitierten einige inhaftierte Aktivisten 
von einem Gnadenankt des Königs (AA 14.2.2018). 
 

Obwohl verfassungsmäßig Vereinigungsfreiheit gewährleistet ist, schränkt die Regierung dieses Recht 
manchmal ein (USDOS 20.4.2018). Vielen Organisationen wird die offizielle Registrierung verweigert (HRW 
18.1.2018). Auf diese Weise verbietet die Regierung politische Oppositionsgruppen, indem sie ihnen den NGO-
Status nicht zuerkennt. Der NGO-Status wird auch Organisationen nicht zuerkannt, die den Islam als 
Staatsreligion, die Monarchie, oder die territoriale Integrität Marokkos infrage stellen (USDOS 20.4.2018). 
 

Andere Kundgebungen wie die Unterstützungsdemonstration mit den Aktivisten der Rif-Proteste vom 11.6.2017 
in Rabat mit ca. 25.000 Teilnehmern, verliefen hingegen komplett gewaltfrei, die Sicherheitsbehörden setzten 
auf eine Deeskalationsstrategie. Das Innenministerium hat 2016 ein Schulungsprogramm für Polizisten zur 
gewaltfreien Auflösung von Protesten begonnen. Nach Angaben des Staatsministers für Menschenrechte fanden 
zwischen Oktober 2016 und Juni 2017 
 

500 Versammlungen und Demonstrationen ohne Intervention der Sicherheitskräfte statt (AA 14.2.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (14.2.2018): AA-Bericht zu Marokko, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1424844/4598_1519120123_auswaertiges-amt-bericht-asylund-
abschiebungsrelevante-lage-im-koenigreich-marokko-stand-november-2017-14-02- 2018.pdf, Zugriff 
1.8.2018 

 

 - AI - Amnesty International (22.2.2018): Amnesty International Report 2017/18 - The State of the 
World's Human Rights - Morocco/Western Sahara, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/1425081.html, Zugriff 2.8.2018 
 

 - HRW - Human Rights Watch (18.1.2018): World Report 2018 - Morocco and Western Sahara, 

http://www.ecoi.net/local_link/334712/476546_de.html, Zugriff 3.8.2018 
 

 - ÖB - Österreichische Botschaft Rabat (9.2015): Asylländerbericht Marokko 
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Ethnische Minderheiten 
 

Marokko erkennt ausdrücklich in seiner Verfassung die Diversität der Nation an. Staatliche Diskriminierung 
gegenüber ethnischen Minderheiten ist nicht vorhanden (AA 14.2.2018). 
 

Etwa die Hälfte der Bevölkerung macht eine berberische Abstammung geltend und spricht eine der drei in 
Marokko vertretenen Berbersprachen. Dies ist wichtiger Teil ihrer Identität. Die meisten Berber in Marokko 
sehen sich jedoch nicht als ethnische Minderheit. Marokko fördert Sprache und Kultur der Berber inzwischen 
aktiv (AA 14.2.2018). Wer sich den Berbern, die eine recht heterogene, auf drei Hauptstämme aufgegliederte 
Bevölkerungsgruppe darstellen, zugehörig fühlt, hängt vom familiären, geographischen und soziokulturellen 
Hintergrund ab. Im Allgemeinen verweisen Berberstämmige mit Stolz auf ihre Abkunft, insbesondere wenn sie 
zu den alteingesessenen Familien oder Clans der historischen Städte im Berbergebiet (Fes, Marrakesch, 
Ouarzazate usw.) gehören. Der berberische Sprachunterricht im Schulsystem ist nur wenig dicht und führt über 
die 6. Schulstufe nicht hinaus (d.h. keine höhere Bildung in berberischer Sprache möglich). Aussagen über den 
Anteil von Berbern in bestimmten Bereichen (öffentlicher Dienst, Militär, freie Berufe, Wirtschaftstreibende) 
sind nicht greifbar. Nach Einschätzung der Botschaft mag eine Diskriminierung auf Grund der berberischen 
Herkunft im Einzelfall vorkommen, ein generelles diskriminierendes Verhaltensmuster ist nicht erkennbar (ÖB 
9.2015). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (14.2.2018): AA-Bericht zu Marokko, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1424844/4598_1519120123_auswaertiges-amt-bericht-asylund-
abschiebungsrelevante-lage-im-koenigreich-marokko-stand-november-2017-14-02- 2018.pdf, Zugriff 
7.8.2018 

 

 - ÖB - Österreichische Botschaft Rabat (9.2015): Asylländerbericht Marokko 
 

Bewegungsfreiheit 
 

Gesetzlich sind innerhalb des Landes Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen, Emigration und Wiedereinbürgerung 
gewährleistet. Die Behörden respektieren diese Rechte üblicherweise (USDOS 20.4.2018). 
 

Sahrawis/Sahraouis genießen innerhalb Marokkos uneingeschränkte Bewegungsfreiheit (AA 14.2.2018). Die 
Regierung stellte Sahrawis weiterhin Reisedokumente zur Verfügung, und es wurden keine Fälle von Behörden 
gemeldet, die Sahrawis daran hinderten, das Land zu verlassen (USDOS 20.4.2018). 
 

Wer nicht per Haftbefehl gesucht wird, kann unter Beachtung der jeweiligen Visavorschriften in der Regel 
problemlos das Land verlassen. Dies gilt auch für bekannte Oppositionelle oder Menschenrechtsaktivisten (AA 
14.2.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (14.2.2018): AA-Bericht zu Marokko, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1424844/4598_1519120123_auswaertiges-amt-bericht-asylund-
abschiebungsrelevante-lage-im-koenigreich-marokko-stand-november-2017-14-02- 2018.pdf, Zugriff 
7.8.2018 

 

 - USDOS - U.S. Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Morocco, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430366.html, Zugriff 7.8.2018 

 

Grundversorgung 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung ist gewährleistet, Brot, Zucker und Gas werden subventioniert. Staatliche 
soziale Unterstützung ist kaum vorhanden, vielfach sind religiös- karitative Organisationen tätig (AA 14.2.2018). 
Die entscheidende Rolle bei der Betreuung Bedürftiger spielt nach wie vor die Familie (AA 14.2.2018; vgl. ÖB 
9.2015). Staatliche und sonstige Aufnahmeeinrichtungen für Rückkehrer gibt es nicht (AA 14.2.2018). 
 

König Mohammed VI. und die bisherige Regierung streben eine durchgreifende Modernisierung und 
Diversifizierung des Landes an, das seine Chancen neben dem Hauptpartner EU verstärkt in Afrika sucht. 
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Gebergemeinschaft, OECD und IWF unterstützen diesen Modernisierungskurs (AA 10.2017c). Formal ist 
Marokko eine freie Marktwirtschaft. Bedingt durch die starke Stellung der Königsfamilie und alteingesessener 
Eliten ist der Wettbewerb jedoch verzerrt. Seit dem Machtantritt von König Mohammed VI. hat die 
Vormachtstellung der Königsfamilie in Schlüsselsektoren wie Landwirtschaft, Bergbau, Einzelhandel, Transport, 
Telekommunikation und erneuerbaren Energien weiter zugenommen. Gleichzeitig sind immer mehr Marokkaner 
auf Überweisungen aus dem Ausland angewiesen, um zu überleben (GIZ 7.2018c). 
 

Die Arbeitslosigkeit bewegt sich laut offiziellen Zahlen bei 10%, allerdings bei sehr viel höherer 
Jugendarbeitslosigkeit (25%) (ÖB 9.2015). Der Bevölkerungszuwachs in den aktiven Altersgruppen liegt 
deutlich höher als die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die reale Arbeitslosenquote, insbesondere bei 
Jugendlichen, liegt deutlich über den offiziell angegebenen ca. 9% (AA 10.2017c). 
 

Laut Informationen der Weltbank steht Marokko in der MENA-Region bei der Höhe der 
Auslandsüberweisungen von Migranten (Remittances) an dritter Stelle. Zur Sicherung des sozialen und 
politischen Friedens verteilt der Staat Subventionen: Diese wurden in den letzten Jahren allerdings gekürzt, von 
5 Mrd. Euro auf voraussichtlich umgerechnet 1,6 Mrd. Euro in 2018. Derzeit werden nur noch Kochgas und 
Zucker subventioniert. Trotz Kürzungen und Steuerreformen hat die Staatsverschuldung in den vergangenen 
Jahren zugenommen (GIZ 7.2018c). 
 

Der informelle Bereich der Wirtschaft wird statistisch nicht erfasst, entfaltet aber erhebliche Absorptionskraft für 
den Arbeitsmarkt. Fremdsprachenkenntnisse - wie sie z.B. Heimkehrer aufweisen - sind insbesondere in der 
Tourismusbranche und deren Umfeld nützlich. Arbeitssuchenden steht die Internet-Plattform des nationalen 
Arbeitsmarktservices ANAPEC zur Verfügung (www.anapec.org), die neben aktueller Beschäftigungssuche 
auch Zugang zu Fortbildungsmöglichkeiten vermittelt. Unter 30-Jährige, die bestimmte Bildungsebenen erreicht 
haben, können mit Hilfe des OFPPT (www.ofppt.ma/) eine weiterführende Berufsausbildung einschlagen. Die 
marokkanische Regierung führt Programme der Armutsbekämpfung (INDH) und des sozialen Wohnbaus. Eine 
staatlich garantierte Grundversorgung/arbeitsloses Basiseinkommen existiert allerdings nicht. Der Mindestlohn 
(SMIG) liegt bei 2.570 Dirham (ca. EUR 234). Ein Monatslohn von etwa dem Doppelten dieses Betrags gilt als 
durchaus bürgerliches Einkommen. Statistisch beträgt der durchschnittliche Monatslohn eines 
Gehaltsempfängers 4.711 Dirham, wobei allerdings die Hälfte der - zur Sozialversicherung angemeldeten - 
Lohnempfänger nur den Mindestlohn empfängt. Ein ungelernter Hilfsarbeiter erhält für einen Arbeitstag (10 
Std.) ca. 100 Dirham, Illegale aus der Subsahara erhalten weniger als das (ÖB 9.2015). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (14.2.2018): AA-Bericht zu Marokko, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1424844/4598_1519120123_auswaertiges-amt-bericht-asylund-
abschiebungsrelevante-lage-im-koenigreich-marokko-stand-november-2017-14-02- 2018.pdf, Zugriff 
7.8.2018 

 

 - AA - Auswärtiges Amt (10.2017c): Marokko - Wirtschaft, 
 
 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/marokko-node/wirtschaft/224082, Zugriff 7.8.2018 
 

 - GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (7.2018c): Marokko - 
Wirtschaft, http://liportal.giz.de/marokko/wirtschaft-entwicklung/, Zugriff 7.8.2018 

 

 - ÖB - Österreichische Botschaft Rabat (9.2015): Asylländerbericht Marokko 
 

Rückkehr 
 

Das Stellen eines Asylantrags im Ausland ist nicht strafbar und wird nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amts 
von den Behörden nicht als Ausdruck oppositioneller Gesinnung gewertet. Aus den letzten Jahren sind keine 
Fälle bekannt, in denen es zu einem Gerichtsurteil wegen der Stellung eines Asylantrags oder wegen des in 
einem Asylantrag enthaltenen Vorbringens gekommen wäre (AA 14.2.2018). 
 

Eine Rückkehrhilfe für aus dem Ausland nach Marokko Heimkehrende durch staatliche Institutionen ist nicht 
bekannt. Auf institutioneller Basis wird Rückkehrhilfe von IOM organisiert, sofern der abschiebende Staat mit 
IOM eine diesbezügliche Vereinbarung (mit Kostenkomponente) eingeht; Österreich hat keine solche 
Abmachung getroffen. Rückkehrer ohne eigene finanzielle Mittel dürften primär den Beistand ihrer Familie 
ansprechen; gelegentlich bieten auch NGOs Unterstützung. Der Verband der Familie und Großfamilie ist 



 Bundesverwaltungsgericht 15.04.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 12 von 25 

primärer sozialer Ankerpunkt der Marokkaner. Dies gilt mehr noch für den ländlichen Raum, in welchem über 
40% der Bevölkerung angesiedelt und beschäftigt sind. Rückkehrer würden in aller Regel im eigenen 
Familienverband Zuflucht suchen. Der Wohnungsmarkt ist über lokale Printmedien und das Internet in mit 
Europa vergleichbarer Weise zugänglich, jedenfalls für den städtischen Bereich (ÖB 9.2015). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (14.2.2018): AA-Bericht zu Marokko, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1424844/4598_1519120123_auswaertiges-amt-bericht-asylund-
abschiebungsrelevante-lage-im-koenigreich-marokko-stand-november-2017-14-02- 2018.pdf, Zugriff 
7.8.2018 

 

 - ÖB - Österreichische Botschaft Rabat (9.2015): Asylländerbericht Marokko 
 

21. Mit Verfahrensanordnung vom 01.03.2019 stellte die belangte Behörde dem Beschwerdeführer für das 
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gemäß § 52 Abs. 1 BFA-VG den Verein 
Menschenrechte Österreich, Alser Straße 20/5, 1090 Wien, als Rechtsberater amtswegig zur Seite. 
 

22. Mit Schriftsatz seiner Rechtsvertretung vom 13.03.2019 erhob der Beschwerdeführer fristgerecht 
Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit infolge der Verletzung von Verfahrensvorschriften, insbesondere wegen 
Mangelhaftigkeit des Ermittlungsverfahrens, in Folge einer mangelhaften Beweiswürdigung und unrichtiger 
rechtlicher Beurteilung. 
 

Entgegen der Auffassung der belangten Behörde liege sehr wohl ein entscheidungsrelevanter Sachverhalt vor, 
der eine inhaltliche Prüfung des Asylantrages erforderlich mache. Der Beschwerdeführer habe glaubhaft 
ausgeführt, dass sein Bruder in Marokko umgebracht worden sei und befürchte, dass auch er umgebracht werden 
könnte. Die belangte Behörde habe bei der Verhängung des zehnjährigen Einreiseverbotes keine begründete 
Gefährdungsprognose erstellt. 
 

23. Beschwerde und Bezug habender Akt wurden dem Bundesverwaltungsgericht am 18.03.2019 vorgelegt. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen 
 

1.1 Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Die Identität des Beschwerdeführers fest. Er ist marokkanischer Staatsbürgerschaft und Herkunft und somit 
Drittstaatsangehöriger im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 20b Asylgesetz. 
 

Er ist arabischer Muttersprache und Volksgruppenzugehörigkeit, bekennt sich zum islamischen Glauben und ist 
volljährig, ledig und kinderlos. 
 

Der Beschwerdeführer reiste spätestens am 22.01.2016 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte insgesamt zwei 
Anträge auf internationalen Schutz. 
 

Er hat zu keinem Zeitpunkt über einen regulären österreichischen Aufenthaltstitel verfügt und war bzw. ist nur 
während der Dauer seiner Asylverfahren zum Aufenthalt in Österreich berechtigt. 
 

Der Beschwerdeführer verwendete während seines Aufenthaltes im Bundesgebiet zur Verschleierung seiner 
Identität verschiedene Aliasidentitäten. 
 

Er verfügt in Österreich über keine maßgeblichen privaten und familiären Anknüpfungspunkte und auch über 
keine maßgeblichen privaten Beziehungen. In seinem Herkunftsstaat leben nach wie vor seine Mutter und seine 
fünf Geschwister. 
 

Der Beschwerdeführer absolvierte in seinem Herkunftsstaat die Schulausbildung bis zu seinem 15. Lebensjahr. 
Anschließend erlernte er den Beruf eines Schuhmachers. Er ist arbeitsfähig. Seinen Lebensunterhalt bestritt der 
Beschwerdeführer in seinem Herkunftsstaat durch Arbeit bei einem Schuhmacher und anschließend in einer 
Fabrik in Tanger sowie durch finanzielle Unterstützungen seiner Familie und seiner Verwandten. 



 Bundesverwaltungsgericht 15.04.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 13 von 25 

 

Es existieren unter Berücksichtigung aller bekannten Tatsachen keine Umstände, welche einer Rückkehr nach 
Marokko entgegenstehen. 
 

Es konnte gegenüber dem Vorverfahren hinsichtlich seiner Integration keine maßgebliche Änderung, die für die 
Annahme einer hinreichenden Integration des Beschwerdeführers in Österreich in sprachlicher, beruflicher und 
gesellschaftlicher Hinsicht sprechen würde, festgestellt werden. 
 

Der Beschwerdeführer bezieht Leistungen aus der staatlichen Grundversorgung. 
 

Er ist in Österreich vorbestraft und befindet sich derzeit in Strafhaft. 
 

Mit Urteil des Landesgerichtes XXXX vom 07.12.2016, XXXX, wurde der Beschwerdeführer wegen des 
Besitzes von Suchtmitteln, des versuchten Verkaufes von Suchtmitteln im öffentlichen Bereich sowie wegen des 
versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt nach § 27 Abs. 1 Z1 erster und zweiter Fall, Abs. 2 SMG, §15 
StGB § 27 Abs. 2a SMG sowie § 15 StGB § 269 Abs. 1 erster Fall StGB zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe in 
der Dauer von zwölf Monaten verurteilt. 
 

Mit Urteil des Landesgerichtes XXXX vom 26.07.2017, XXXX wurde er wegen des teils versuchten teils 
vollendeten gewerbsmäßigen Verkaufes von Suchtmitteln im öffentlichen Bereich nach § 27 Abs. 1 Z1 achter 
Fall, Abs. 2a, Abs. 2, Abs. 3 sowie Abs. 5 SMG zu einer unbedingten Freiheitsstrafe in der Dauer von acht 
Monaten verurteilt. 
 

Mit Urteil des Landesgerichtes XXXX vom 11.12.2018, Zl. XXXX, wurde er wegen des Vergehens der 
schweren Körperverletzung gemäß §§ 83 Abs. 1, 84 Abs. 2 StGB sowie des Vergehens des Widerstands gegen 
die Staatsgewalt gemäß § 269 Abs. 1 StGB zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. 
 

1.2 Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers 
 

Der erste Antrag auf internationalen Schutz des Beschwerdeführers vom 22.01.2016 wurde mit Bescheid der 
belangten Behörde vom 25.11.2016, Zl. XXXX, negativ erledigt. 
 

Dieser Bescheid erwuchs, nach mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 07.06.2017 als 
unbegründet abgewiesener Beschwerde, Zl. I413 2143098-1/14.E, am 12.06.2017 in Rechtskraft. 
 

Am 13.11.2018 stellte der Beschwerdeführer aus dem Stande der Schubhaft den gegenständlichen Folgeantrag 
auf internationalen Schutz. Dieser Antrag wurde mit Bescheid der belangten Behörde vom 28.02.2019, Zl. 
XXXX hinsichtlich des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) sowie hinsichtlich des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten (Spruchpunkt II.) wegen entschiedener Sache nach § 68 AVG zurückgewiesen. 
 

Zwischen der Rechtskraft des ersten Asylverfahrens mit 12.06.2017 und der Zurückweisung des 
gegenständlichen zweiten Antrages auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache mit Bescheid vom 
28.02.2019 ist keine wesentliche Änderung der Sach- oder Rechtslage eingetreten. 
 

Der Beschwerdeführer hat in seinem gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz vom 13.11.2018 keine 
entscheidungsrelevanten neuen Fluchtgründe vorgebracht. 
 

Der Beschwerdeführer wird im Fall seiner Rückkehr nach Marokko mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit keiner 
Verfolgung aufgrund seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder politischen Gesinnung ausgesetzt sein. 
 

1.3 Zu den Feststellungen zur Lage in Marokko 
 

Die individuelle Situation für den Beschwerdeführer hinsichtlich seines Herkunftsstaates Marokko hat sich nicht 
in einem Umfang verändert, der auf eine wesentliche Änderung des Sachverhaltes schließen lässt. Auch die 
Rechtslage blieb, soweit entscheidungsrelevant, unverändert. 
 

Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens ist keine Änderung eingetreten, sodass das Bundesverwaltungsgericht 
sich den Ausführungen der belangten Behörde vollinhaltlich anschließt. Der Beschwerdeführer erstattet kein 
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substantiiertes Vorbringen hinsichtlich einer ihm drohenden Gefährdung in seinem Herkunftsstaat im Falle 
seiner Rückkehr und es ergaben sich auch amtswegig keine diesbezüglichen Hinweise. 
 

Marokko ist ein sicherer Herkunftsstaat. 
 

Unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände kann nicht festgestellt werden, dass bei einer Zurückweisung, 
Zurück- oder Abschiebung nach Marokko für den Beschwerdeführer eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 
2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als 
Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

2.1. Zum Verfahrensgang und zum Sachverhalt: 
 

Der oben unter Punkt I. angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unzweifelhaften und unbestrittenen 
Akteninhalt der vorgelegten Verwaltungsakten der belangten Behörde und des vorliegenden Gerichtsaktes des 
Bundesverwaltungsgerichtes, sowie des Gerichtsaktes des Vorverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht zur 
Zl. I413 2143098-1. Auskünfte aus dem Strafregister, dem Zentralen Melderegister (ZMR) und der 
Grundversorgung (GVS) wurden ergänzend zum vorliegenden Akt eingeholt. 
 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes wurden im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens Beweise erhoben durch die Einsichtnahme in den Verwaltungsakt des bereits rechtskräftig 
abgeschlossenen Vorverfahrens des Beschwerdeführers unter zentraler Berücksichtigung seiner 
niederschriftlichen Angaben vor den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, sowie in die 
niederschriftlichen Angaben des Beschwerdeführers im gegenständlichen Verfahren vor den Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes und der belangten Behörde, in den bekämpften Bescheid und in den 
Beschwerdeschriftsatz, sowie in das aktuelle "Länderinformationsblatt der Staatendokumentation" zu Marokko. 
 

2.2 Zur Person des Beschwerdeführers 
 

Die Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers, zu seinen persönlichen Verhältnissen in Marokko wie 
auch in Österreich ergeben sich aus seinen entsprechenden Äußerungen gegenüber der belangten Behörde. 
 

Die entsprechenden Feststellungen im angefochtenen Bescheid blieben unwidersprochen. 
 

Die Identität des Beschwerdeführers steht aufgrund der am 09.05.2017 erfolgten Identifizierung durch die 
marokkanische Botschaft fest. 
 

Die Feststellung zum Aufenthalt des Beschwerdeführers im Österreichischen Bundesgebiet seit mindestens 
22.01.2016 ergibt sich aus dem Datum seiner ersten Asylantragsstellung und der eingeholten ZMR-Abfrage, die 
Feststellungen zu seinem vorangegangenen Asylverfahren aus den Verwaltungsakten. 
 

Dass der Beschwerdeführer volljährig, ledig und kinderlos ist und sich zum islamischen Glauben bekennt, ergibt 
sich aus seinen Angaben im vorangegangenen Asylverfahren sowie den Einvernahmeprotokollen vom 
13.11.2018 und vom 06.02.2019. 
 

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer zur Verschleierung seiner Identität verschiedene Aliasidentitäten 
verwendete, ergibt sich aus dem Akteninhalt. 
 

Die Feststellungen zum Privat- und Familienleben des Beschwerdeführers in Marokko sowie in Österreich 
ergeben sich unstrittig aus dem Akteninhalt. 
 

Der Beschwerdeführer brachte weder vor der belangten Behörde, noch in der gegenständlichen Beschwerde 
konkrete Angaben vor, welche die Annahme einer umfassenden Integration in sprachlicher, gesellschaftlicher 
und beruflicher Hinsicht in Österreich rechtfertigen würden, dies vor allem auch deshalb, da seine integrativen 
Schritte bereits im Vorverfahren einer Interessensabwägung im Sinne des Art 8 EMRK unterzogen wurden. Im 
nunmehrigen Verfahren brachte er keine weiteren erfolgten Integrationsschritte vor und es kann zudem aufgrund 
der Kürze der seit rechtskräftigem Abschluss seines Vorverfahrens verstrichenen Zeit nicht von einer 
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entscheidungswesentlichen Änderung des Sachverhaltes im Sinne einer nachhaltigen Aufenthaltsverfestigung 
ausgegangen werden. 
 

Die Feststellung zum Bezug von Leistungen aus der Grundversorgung ergibt sich aus einem am 18.03.2019 
eingeholten Speicherauszug aus dem Betreuungsinformationssystem des Bundes. 
 

Die Feststellung zu den strafgerichtlichen Verurteilungen des Beschwerdeführers ergibt sich aus einer Abfrage 
des Strafregisters der Republik Österreich vom 18.03.2019. 
 

Die belangte Behörde hat diese Feststellungen korrekt und nachvollziehbar gewürdigt. Aus dem 
Beschwerdevorbringen sind keine Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellungen zur Person des 
Beschwerdeführers aufgekommen. 
 

2.3 Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers: 
 

Die Feststellungen zum rechtskräftig abgeschlossenen vorangegangenen Asylverfahren und zum 
gegenständlichen Asylverfahren resultieren aus dem vorliegenden Verwaltungsakt. 
 

Der Beschwerdeführer brachte im gegenständlichen Asylverfahren keine entscheidungsrelevanten neuen 
Fluchtgründe vor, denen zumindest ein glaubhafter Kern innewohnt. 
 

Der Beschwerdeführer hatte im Verfahren zu seinem ersten Antrag auf internationalen Schutz vom 22.01.2016 
erklärt, dass er Marokko verlassen habe, weil er aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit zu einer aus der 
Westsahara stammenden Volksgruppe verfolgt werde. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht kam im rechtskräftigen Erkenntnis vom 07.06.2017, Zl. I413 2143098-1/14.E, zu 
dem Schluss, dass es sich bei dem vom Beschwerdeführer geltend gemachten Fluchtgrund um keinen 
glaubhaften und asylrelevanten Verfolgungsgrund handelte. 
 

Am 13.11.2018 stellte der Beschwerdeführer den gegenständlichen Folgeantrag auf internationalen Schutz. 
 

Er gab zusammengefasst an, dass seine im Erstverfahren vorgebrachten Probleme, und zwar eine Verfolgung in 
Marokko aufgrund seiner Herkunft aus der Westsahara, nach wie vor bestehen. Ergänzend führte er aus, nun 
auch von seiner Familie telefonisch erfahren zu haben, dass sein Bruder ermordet worden sei. Bei einer 
Rückkehr in die Heimat befürchte er, getötet zu werden, oder in Marokko als Terrorist behandelt zu werden. 
 

Vom Bundesverwaltungsgericht ist nun zu prüfen, ob zwischen der Rechtskraft des ersten Asylverfahrens und 
der Zurückweisung des gegenständlichen Antrages wegen entschiedener Sache mit Bescheid vom 28.02.2019 
eine wesentliche Änderung der Sach- oder Rechtslage eingetreten ist. 
 

Eine solche wesentliche Änderung der Sach- oder Rechtslage liegt nicht vor. 
 

Bezüglich der weiterhin als Fluchtgrund aufrecht erhaltenen Probleme aus dem Vorverfahren ist anzumerken, 
dass sich diesbezüglich seit Rechtskraft der erstinstanzlichen Entscheidung keine Änderung ergeben hat und 
deshalb kein neu entstandener Sachverhalt erkannt werden konnte. 
 

Das Vorbringen, der Beschwerdeführer habe von seiner Familie erfahren, dass sein Bruder ermordet worden sei, 
stellt lediglich eine Fortschreibung des bereits im Erstverfahren als unglaubwürdig erachteten Vorbringens dar. 
Grund für die Ermordung des Bruders des Beschwerdeführers sei nämlich die bereits im Vorverfahren 
vorgebrachte Verfolgung seiner Familie aufgrund ihrer Herkunft aus der Westsahara. Daher vermag das 
nunmehrige Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers keinen entscheidungswesentlichen neuen Sachverhalt zu 
begründen. 
 

Vor diesem Hintergrund ist auch das Vorbringen im nunmehrigen Verfahren nicht asylrelevant. 
 

Der belangten Behörde ist auch in ihrer Ansicht zu folgen, dass dem Beschwerdeführer als Person die 
Glaubwürdigkeit zu versagen ist, weil er bereits in seinem ersten Asylverfahren wissentlich falsche Angaben 
gemacht und verschiedenste Aliasnamen und Geburtsdaten angegeben hat, um seine Identität zu verschleiern. 
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Auch die Vorgehensweise des Beschwerdeführers, der seinen Folgeantrag auf internationalen Schutz aus dem 
Stande der Schubhaft stellte, legt kein Schutzbedürfnis nahe, sondern lässt auf die Weigerung, die rechtskräftige 
Entscheidung der österreichischen Behörden anzuerkennen, schließen. 
 

In der Zusammenschau ist sohin den Ausführungen der belangten Behörde beizutreten, dass der 
Beschwerdeführer im gegenständlichen Asylverfahren keine entscheidungsrelevanten neuen Fluchtgründe 
vorgebracht hat, welche nach rechtskräftigem Abschluss seines Erstverfahrens entstanden wären. Der 
Beschwerdeführer bestreitet den von der belangten Behörde festgestellten Sachverhalt auch nicht substantiiert, 
sodass das Bundesverwaltungsgericht den maßgeblichen Sachverhalt als ausreichend ermittelt ansieht und sich 
der von der belangten Behörde vorgenommenen, nachvollziehbaren Beweiswürdigung vollumfänglich 
anschließt. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht kommt daher zum Schluss, dass der Beschwerdeführer im gegenständlichen 
Asylverfahren keine entscheidungsrelevanten neuen Fluchtgründe vorbrachte. 
 

Auch seinen Ausführungen im Rahmen der Beschwerde ist nicht zu entnehmen, warum es sich im 
gegenständlichen Fall entgegen der Ansicht der belangten Behörde um keine "entschiedene Sache" handle. Es ist 
insgesamt weder eine Änderung der Rechts- noch der Sachlage erkennbar. 
 

Bei Folgeanträgen sind die Asylbehörden auch dafür zuständig, mögliche Sachverhaltsänderungen in Bezug auf 
den subsidiären Schutzstatus des Antragstellers einer Prüfung zu unterziehen (vgl. VwGH 15.05.2012, 
2012/18/0041). 
 

Eine Änderung der Situation in Marokko wurde aber in der Beschwerde nicht substantiiert behauptet und 
entspricht dies nicht dem Amtswissen des Bundesverwaltungsgerichtes. 
 

2.4 Zum Herkunftsstaat: 
 

Die von der belangten Behörde und dem Bundesverwaltungsgericht im gegenständlichen Verfahren getroffenen 
Feststellungen zur allgemeinen Lage im Herkunftsstaat ergeben sich aus den in das Verfahren eingebrachten und 
im Bescheid bzw. Erkenntnis angeführten herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen. 
 

Die belangte Behörde hat dabei Berichte verschiedenster allgemein anerkannter Institutionen berücksichtigt. 
Diese Quellen liegen dem Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vor und decken sich im Wesentlichen mit 
dem Amtswissen des Bundesverwaltungsgerichtes, das sich aus der ständigen Beachtung der aktuellen 
Quellenlage (Einsicht in aktuelle Berichte zur Lage im Herkunftsstaat) ergibt. 
 

Angesichts der Seriosität und Plausibilität der angeführten Erkenntnisquellen sowie dem Umstand, dass diese 
Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein in den 
Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an 
der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. 
 

Aufgrund der Kürze der verstrichenen Zeit zwischen der Erlassung des bekämpften Bescheides und der 
vorliegenden Entscheidung ergeben sich keine Änderung zu den im bekämpften Bescheid getroffenen 
Länderfeststellungen. Der Beschwerdeführer trat den Quellen und deren Kernaussagen auch nicht konkret und 
substantiiert entgegen. 
 

Marokko ist zudem gemäß § 1 Ziffer 9 der Herkunftsstaaten-Verordnung BGBl II Nr 177/2009, idgF, ein 
sicherer Herkunftsstaat. Dies gilt auch für das von Marokko annektierte Territorium der West-Sahara. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1.1. Zuständigkeit, Entscheidung durch den Einzelrichter: 
 

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 des Bundesgesetzes, mit dem die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren vor dem 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zur Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von 
Aufenthaltstiteln aus berücksichtigungswürdigen Gründen, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von 
aufenthaltsbeendenden Maßnahmen sowie zur Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde 
geregelt werden (BFA-Verfahrensgesetz - BFA-VG), BGBl I 87/2012 idgF entscheidet das 
Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. 
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Gemäß § 6 des Bundesgesetzes über die Organisation des Bundesverwaltungsgerichtes 
(Bundesverwaltungsgerichtsgesetz - BVwGG), BGBl I 10/2013 entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch 
Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. 
Gegenständlich liegt somit mangels anderslautender gesetzlicher Anordnung in den anzuwendenden Gesetzen 
Einzelrichterzuständigkeit vor. 
 

3.1.2. Anzuwendendes Verfahrensrecht: 
 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichts ist durch das Bundesgesetz 
über das Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - VwGVG), BGBl. I 33/2013 
idgF geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft. 
 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über 
Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des 
IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung - BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des 
Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, 
BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen 
sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen 
Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 
 

§ 1 BFA-VG (Bundesgesetz, mit dem die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundesamt 
für Fremdenwesen und Asyl zur Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufenthaltsbeendenden 
Maßnahmen sowie zur Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde geregelt werden, BFA-
Verfahrensgesetz, BFA-VG), BGBl I 87/2012 idgF bestimmt, dass dieses Bundesgesetz allgemeine 
Verfahrensbestimmungen beinhaltet, die für alle Fremden in einem Verfahren vor dem Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl, vor Vertretungsbehörden oder in einem entsprechenden Beschwerdeverfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht gelten. Weitere Verfahrensbestimmungen im AsylG und FPG bleiben unberührt. 
 

Gemäß §§ 16 Abs. 6, 18 Abs. 7 BFA-VG sind für Beschwerdevorverfahren und Beschwerdeverfahren, die §§ 13 
Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG nicht anzuwenden. 
 

3.1.3. Prüfungsumfang: 
 

Gemäß § 27 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, soweit es nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der 
Behörde gegeben findet, den angefochtenen Bescheid, die angefochtene Ausübung unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt und die angefochtene Weisung auf Grund der Beschwerde 
(§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf Grund der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu 
überprüfen. 
 

Gemäß § 28 Absatz 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder 
das Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen. 
 

Gemäß § 28 Absatz 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG 
dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn 
 

1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder 
 

2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der 
Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. 
 

3.1.4. Zum Unterbleiben der mündlichen Verhandlung: 
 

Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-Verfahrensgesetz kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der 
Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen 
Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. 
 

Angesichts der Tatsache, dass der maßgebende Sachverhalt von der belangten Behörde abschließend ermittelt 
wurde und der Sachverhalt auf Grund der Aktenlage und des Inhaltes der Beschwerde geklärt war, 
Widersprüchlichkeiten in Bezug auf die maßgeblichen Sachverhaltselemente nicht vorlagen sowie eine initiative 
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Darlegung für die Entscheidungsfindung relevanten Umstände, die durch die weitere Hinterfragung zu klären 
gewesen wären, nicht erforderlich war, ist der Sachverhalt iSd § 21 Abs. 7 erster Fall BFA-Verfahrensgesetz aus 
der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt. 
 

Zudem war der verfahrenseinleitende Antrag zurückzuweisen, womit die Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG iVm § 24 VwGVG unterbleiben konnte. 
 

Zu A) Abweisung der Beschwerde 
 

3.2. Zur Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheides: 
 

3.2.1 Zurückweisung des Antrages auf internationalen Schutz hinsichtlich des Status des Asylberechtigten 
wegen entschiedener Sache (Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides): 
 

Da die belangte Behörde mit dem angefochtenen Bescheid den Antrag auf internationalen Schutz 
zurückgewiesen hat, ist Prozessgegenstand der vorliegenden Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes nur 
die Beurteilung der Rechtmäßigkeit dieser Zurückweisung, nicht aber der zurückgewiesene Antrag selbst. 
 

Entschiedene Sache liegt vor, wenn sich gegenüber dem früheren Bescheid weder die Rechtslage noch der 
wesentliche Sachverhalt geändert haben (VwGH 21. 3. 1985, 83/06/0023, u.a.). Aus § 68 AVG ergibt sich, dass 
Bescheide mit Eintritt ihrer Unanfechtbarkeit auch prinzipiell unwiderrufbar werden, sofern nichts anderes 
ausdrücklich normiert ist. Über die mit einem rechtswirksamen Bescheid erledigte Sache darf nicht neuerlich 
entschieden werden. Nur eine wesentliche Änderung des Sachverhaltes - nicht bloß von Nebenumständen - kann 
zu einer neuerlichen Entscheidung führen (vgl. z.B. VwGH 27. 9. 2000, 98/12/0057; siehe weiters die bei 
Walter/Thienel, Die Österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 1998, E 80 zu § 68 AVG 
wiedergegebene Judikatur). 
 

Es ist Sache der Partei, die in einer rechtskräftig entschiedenen Angelegenheit eine neuerliche Sachentscheidung 
begehrt, dieses Begehren zu begründen (VwGH 8. 9. 1977, 2609/76). 
 

Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zu dieser Bestimmung liegen verschiedene "Sachen" im 
Sinne des § 68 Abs. 1 AVG dann vor, wenn in der für den Vorbescheid maßgeblichen Rechtslage oder in den für 
die Beurteilung des Parteibegehrens im Vorbescheid als maßgeblich erachteten tatsächlichen Umständen eine 
Änderung eingetreten ist oder wenn das neue Parteibegehren von dem früheren abweicht. Eine Modifizierung, 
die nur für die rechtliche Beurteilung der Hauptsache unerhebliche Nebenumstände betrifft, kann an der Identität 
der Sache nichts ändern (vgl. VwGH 24. 2. 2005, 2004/20/0010 bis 0013; VwGH 4. 11. 2004, 2002/20/0391; 
VwGH 20. 3. 2003, 99/20/0480; VwGH 21. 11. 2002, 2002/20/0315). 
 

Bei der Prüfung der Identität der Sache ist von dem rechtskräftigen Vorbescheid auszugehen, ohne die sachliche 
Richtigkeit desselben (nochmals) zu überprüfen; die Rechtskraftwirkung besteht gerade darin, dass die von der 
Behörde einmal untersuchte und entschiedene Sache nicht neuerlich untersucht und entschieden werden darf 
(vgl. VwGH 25. 4. 2002, 2000/07/0235; VwGH 15. 10. 1999, 96/21/0097). Nur eine solche Änderung des 
Sachverhaltes kann zu einer neuen Sachentscheidung führen, die für sich allein oder in Verbindung mit anderen 
Tatsachen den Schluss zulässt, dass nunmehr bei Bedachtnahme auf die damals als maßgebend erachteten 
Erwägungen eine andere Beurteilung jener Umstände, die seinerzeit den Grund für die Abweisung des 
Parteibegehrens gebildet haben, nicht von vornherein als ausgeschlossen gelten kann (vgl. VwGH 9. 9. 1999, 
97/21/0913; und die bei Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 
1998, E 90 zu § 68 AVG wiedergegebene Judikatur). 
 

Ist davon auszugehen, dass ein/eine Asylwerber/Asylwerberin einen weiteren Antrag auf internationalen Schutz 
auf behauptete Tatsachen stützt, die bereits zum Zeitpunkt des ersten Asylverfahrens bestanden haben, die 
dieser/diese jedoch nicht bereits im ersten Verfahren vorgebracht hat, liegt schon aus diesem Grund keine 
Sachverhaltsänderung vor und ist der weitere Antrag wegen entschiedener Sache zurückzuweisen (vgl. VwGH 4. 
11. 2004, 2002/20/0391; VwGH 24. 8. 2004; 2003/01/0431; VwGH 21. 11. 2002, 2002/20/0315; VwGH 24. 2. 
2000, 99/20/0173; VwGH 21. 10. 1999, 98/20/0467). 
 

Ist Sache der Entscheidung der Rechtsmittelbehörde nur die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung, darf 
sie demnach nur über die Frage entscheiden, ob die Zurückweisung durch die Vorinstanz zu Recht erfolgt ist 
oder nicht, und hat dementsprechend - bei einer Zurückweisung wegen entschiedener Sache - entweder (im Falle 
des Vorliegens entschiedener Sache) das Rechtsmittel abzuweisen oder (im Falle der Unrichtigkeit dieser 
Auffassung) den bekämpften Bescheid ersatzlos mit der Konsequenz zu beheben, dass die erstinstanzliche 
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Behörde in Bindung an die Auffassung der Rechtsmittelbehörde den Antrag jedenfalls nicht neuerlich wegen 
entschiedener Sache zurückweisen darf. Es ist der Rechtsmittelbehörde aber verwehrt, über den Antrag selbst 
meritorisch zu entscheiden (vgl. VwGH 30. 5. 1995, 93/08/0207). 
 

Für das Bundesverwaltungsgericht ist daher Sache des gegenständlichen Verfahrens die Frage, ob das 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl den neuerlichen Antrag auf internationalen Schutz des 
Beschwerdeführers zu Recht gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückgewiesen hat. 
 

Die Anwendbarkeit des § 68 AVG setzt gemäß Abs. 1 das Vorliegen eines der Berufung nicht oder nicht mehr 
unterliegenden Bescheides, d. h. eines Bescheides, der mit ordentlichen Rechtsmitteln nicht (mehr) bekämpft 
werden kann, voraus. Diese Voraussetzung ist hier gegeben, der den ersten Antrag auf internationalen Schutz 
abweisende Bescheid der belangten Behörde vom 25.11.2016, Zl. XXXX, ist am 12.06.2017 in zweiter Instanz, 
mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 07.06.2017, Zl. XXXX, in formelle Rechtskraft erwachsen. 
 

Das BFA hat - wie in der Beweiswürdigung zusammengefasst - völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass 
entschiedene Sache vorliegt. Das Bundesverwaltungsgericht schließt sich der Auffassung der belangten Behörde 
an, dass die Angaben des Beschwerdeführers im gegenständlichen Verfahren nicht geeignet sind, eine neue 
inhaltliche Entscheidung zu bewirken und dass darin kein neuer entscheidungsrelevanter Sachverhalt festgestellt 
werden kann. Weder im Erstverfahren noch im gegenständlichen Verfahren hat der Beschwerdeführer relevante 
Fluchtgründe vorgebracht. 
 

Da weder in der maßgeblichen Sachlage, und zwar im Hinblick auf jenen Sachverhalt, der in der Sphäre des 
Beschwerdeführers gelegen ist, noch auf jenen, welcher von Amts wegen aufzugreifen ist, noch in den 
anzuwendenden Rechtsnormen eine Änderung eingetreten ist, welche eine andere rechtliche Beurteilung des 
Anliegens nicht von vornherein als ausgeschlossen scheinen ließe, liegt entschiedene Sache vor, über welche 
nicht neuerlich meritorisch entschieden werden kann. Der angefochtene Spruchpunkt I. war sohin vollinhaltlich 
zu bestätigen. 
 

3.2.2 Zurückweisung des Antrages auf internationalen Schutz hinsichtlich des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten wegen entschiedener Sache (Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides): 
 

Zu überprüfen ist auch, ob sich der Sachverhalt bzw. die Rechtslage in Bezug auf den Status eines subsidiär 
Schutzberechtigten verändert haben. Letzteres ist nicht gegeben, eine entscheidungswesentliche Änderung der 
Rechtslage in Bezug auf § 8 AsylG 2005 ist nicht eingetreten. 
 

Auch eine Änderung der Lage in Marokko ist nicht erfolgt. Es gibt keine Hinweise auf eine allgemeine 
existenzbedrohende Notlage (allgemeine Hungersnot, Seuchen, Naturkatastrophen oder sonstige diesen 
Sachverhalten gleichwertige existenzbedrohende Elementarereignisse). 
 

Eine Änderung der Lage in Marokko wurde auch vom Beschwerdeführer nicht substantiiert behauptet. Es darf 
auch nicht vergessen werden, dass die Gewährung eines Status nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 voraussetzt, dass die 
reale Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse und somit eine Verletzung des Art. 3 EMRK aufgezeigt wird 
(vgl. zuletzt VwGH, 23.03.2017, Ra 2016/20/0188); die bloße Möglichkeit einer Existenzbedrohung kann diese 
Schwelle nicht erreichen. 
 

Zu prüfen sind aber auch etwaige Änderungen in der Person des Beschwerdeführers, welche eine neue 
Refoulement-Prüfung notwendig machen könnten. Derartige Umstände sind nicht hervorgekommen. Den 
entsprechenden Feststellungen der belangten Behörde wurde vom Beschwerdeführer in der Beschwerde auch 
nicht entgegengetreten. 
 

3.2.3 Zur Nicht-Erteilung eines Aufenthaltstitels (Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides): 
 

Im Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides sprach die belangte Behörde (u.a.) aus, dass dem 
Beschwerdeführer eine "Aufenthaltsberechtigung aus berücksichtigungswürdigen Gründen" (gemeint war wohl 
"Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz") gemäß § 57 AsylG nicht erteilt werde. 
 

Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatangehörigen ist gem. § 57 AsylG von Amts wegen oder auf begründeten 
Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" zu erteilen, wenn der Aufenthalt im Bundesgebiet 
gem. § 46a Abs. 1 Z 1 od. Z 3 FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen weiterhin 
vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Sicherheit der Republik Österreich dar 
oder wurde wegen eines Verbrechens rechtskräftig verurteilt. Eine Erteilung ist weiters vorgesehen zur 
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Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und 
Durchsetzung von mit diesen in Zusammenhang stehenden zivilrechtlichen Ansprüchen, insbesondere an Zeugen 
oder Opfern von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel. Die Aufenthaltsberechtigung 
wird auch an Opfer von Gewalt erteilt, sofern eine einstweilige Verfügung nach § 382b oder 382e EO erlassen 
wurde oder hätte werden können und die Erteilung zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 
 

Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung nach § 57 AsylG wurde 
weder vom Beschwerdeführer behauptet noch gibt es dafür im Verwaltungsakt irgendwelche Hinweise. Da somit 
die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 57 Asylgesetz 2005 nicht gegeben sind, war 
die Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG als 
unbegründet abzuweisen. 
 

3.2.4 Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheides): 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 AsylG sowie gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz 
mit einer Rückkehrentscheidung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abgewiesen wird und ein Aufenthaltstitel gem. § 57 von Amts wegen nicht zu erteilen ist. 
Diese Bestimmungen sind auch bei der Zurückweisung eines Folgeantrags nach § 68 Abs. 1 AVG anzuwenden, 
da weiterhin eine rechtskräftige abweisende Entscheidung nach §§ 3 und 8 AsylG vorliegt (vgl. VwGH 
19.11.2015, Ra 2015/20/0082). 
 

Die belangte Behörde hat sich zutreffend auf § 52 Abs. 2 Z 2 FPG 2005 gestützt, da das Asylverfahren negativ 
abgeschlossen wurde. 
 

Wird durch eine Rückkehrentscheidung in das Privat- oder Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die 
Erlassung dieser Maßnahme gemäß § 9 Abs. 1 BFA-VG (nur) zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art. 8 
Abs. 2 MRK genannten Ziele dringend geboten ist. Bei der Beurteilung der Rechtskonformität von behördlichen 
Eingriffen ist nach ständiger Rechtsprechung des EGMR und VfGH auf die besonderen Umstände des 
Einzelfalls einzugehen. Die Verhältnismäßigkeit einer solchen Maßnahme ist (nur) dann gegeben, wenn ein 
gerechter Ausgleich zwischen den Interessen des Betroffenen auf Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens 
im Inland einerseits und dem staatlichen Interesse an der Wahrung der öffentlichen Ordnung andererseits 
gefunden wird. Bei Beurteilung dieser Frage ist unter Bedachtnahme auf alle Umstände des Einzelfalles eine 
gewichtende Abwägung des öffentlichen Interesses an einer Aufenthaltsbeendigung mit den gegenläufigen 
privaten und familiären Interessen des Fremden, insbesondere unter Berücksichtigung der in § 9 Abs. 2 BFA-VG 
genannten Kriterien und unter Einbeziehung der sich aus § 9 Abs. 3 BFA-VG ergebenden Wertungen, in Form 
einer Gesamtbetrachtung vorzunehmen (vgl. VwGH 12.11.2015, Ra 2015/21/0101). 
 

Maßgeblich sind dabei etwa die Aufenthaltsdauer, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen 
Intensität sowie die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, weiters der Grad der Integration des Fremden, der sich in 
intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der 
Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert 
sowie die Bindungen zum Heimatstaat (vgl. VwGH 5.9.2016, Ra 2016/19/0074; VwGH 7.9.2016, Ra 
2016/19/0168; VwGH 22.2.2017, Ra 2017/19/0043). Für den Aspekt des Privatlebens spielt zunächst die 
zeitliche Komponente im Aufenthaltsstaat eine zentrale Rolle, wobei die bisherige Rechtsprechung keine 
Jahresgrenze festlegt, sondern eine Interessenabwägung im speziellen Einzelfall vornimmt (vgl. dazu Chvosta, 
Die Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 MRK, in ÖJZ 2007, 852 ff.). Eine von Art. 8 EMRK geschützte 
Integration ist erst nach einigen Jahren im Aufenthaltsstaat anzunehmen (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541). 
 

Zu prüfen ist, ob eine Rückkehrentscheidung mit Art 8 EMRK vereinbar ist, weil sie nur dann zulässig wäre und 
nur im verneinenden Fall ein Aufenthaltstitel nach § 55 AsylG überhaupt in Betracht käme. Die Vereinbarkeit 
mit Art 8 EMRK ist aus folgenden Gründen gegeben: 
 

Hinsichtlich eines in Österreich im Sinne des Art. 8 EMRK geschützten Familienlebens ist auszuführen, dass das 
Bestehen eines Familienlebens vom Beschwerdeführer nicht behauptet wurde. Da vom Beschwerdeführer weder 
ein Zusammenleben noch sonstige außergewöhnliche Aspekte (wie Heirat oder Vaterschaft) in Österreich 
behauptet wurden, liegt kein hinreichend intensives Familienleben im Sinne der EMRK vor und stellt somit die 
Ausweisungsentscheidung schon aus dieser Erwägung keine Verletzung des Art. 8 EMRK dar (AsylGH 
03.12.2009, A2 253.985-0/200853). 
 

Zu prüfen wäre daher ein etwaiger Eingriff in das Privatleben des Beschwerdeführers. Unter "Privatleben" sind 
nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und wirtschaftliche Beziehungen, die für das 
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Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, zu verstehen (vgl. Sisojeva ua gg Lettland, EuGRZ 2006, 
554). 
 

Der Aufenthalt des Beschwerdeführers im Österreichischen Bundesgebiet erreichte, gerechnet vom Datum seiner 
ersten Antragstellung am 22.01.2016 bis zum Datum der vorliegenden Entscheidung am 28.02.2019 eine Dauer 
rund drei Jahren. Sein erster Antrag wurde bereits am 07.06.2017 rechtskräftig abgewiesen, ohne dass der 
Beschwerdeführer der dort ausgesprochenen Rückkehrentscheidung und damit Ausreiseverpflichtung nachkam. 
Er verblieb weiter ohne Aufenthaltstitel in Österreich und stellte erst am 13.11.2018 den gegenständlichen 
Folgeantrag auf internationalen Schutz. Damit ist ein großer Teil seines faktischen Aufenthaltes in Österreich 
unrechtmäßig. Der Aufenthalt des Beschwerdeführers beruhte überwiegend auf einer gänzlich ungesicherten 
rechtlichen Grundlage, weshalb er während der gesamten Daher des Aufenthaltes in Österreich nicht darauf 
vertrauen durfte, dass er sich in Österreich auf rechtlich gesicherte Weise bleibend verfestigen kann, und sich 
spätestens seit dem negativen Ausgang des ersten Asylverfahrens bewusst war, dass er aufgrund der 
rechtskräftigen Rückkehrentscheidung in sein Heimatland auszureisen hatte. 
 

Unter Berücksichtigung der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. etwa Erkenntnis vom 26.06.2007, 
2007/01/0479 zu einem dreijährigen Aufenthalt im Bundesgebiet oder auch Erkenntnis vom 15.12.2015, Ra 
2015/19/0247 zu einem zweijährigem Aufenthalt in Verbindung mit dem Umstand, dass der Beschwerdeführer 
mit einer österreichischen Staatsbürgerin verheiratet war), des Verfassungsgerichtshofes (29.11.2007, B 
1958/07-9, wonach im Fall eines sich seit zwei Jahren im Bundesgebiet aufhältigen Berufungswerbers die 
Behandlung der Beschwerde wegen Verletzung des Art. 8 EMRK abgelehnt wurde; ebenso 26.04.2010, U 
493/10-5 im Falle eines fünfjährigen Aufenthaltes) und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
(siehe etwa EGMR, 08.04.2008, Nnyanzi v. UK, 21878/06) muss angesichts Dauer des Inlandsaufenthaltes von 
lediglich drei Jahren davon ausgegangen werden, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des 
Aufenthaltes des Beschwerdeführers das Interesse an der Achtung seines Privatlebens überwiegt, zumal der 
Beschwerdeführer auch keinerlei Bemühungen zu seiner Integration nachgewiesen hat. 
 

Es liegen beim Beschwerdeführer auch keine berücksichtigungswürdigen Aspekte einer außerordentlichen 
Integration vor, bzw. wurde dahingehend nichts vorgebracht. 
 

Es sind - unter der Schwelle des Art. 2 und 3 EMRK - aber auch die Verhältnisse im Herkunftsstaat unter dem 
Gesichtspunkt des Privatlebens zu berücksichtigen, so sind etwa Schwierigkeiten beim Beschäftigungszugang 
oder auch Behandlungsmöglichkeiten bei medizinischen Problemen bzw. eine etwaigen wegen der dort 
herrschenden Verhältnisse bewirkte maßgebliche Verschlechterung psychischer Probleme auch in die bei der 
Erlassung der Rückkehrentscheidung vorzunehmende Interessensabwägung nach § 9 BFA-VG miteinzubeziehen 
(vgl. dazu VwGH, 16.12.2015, Ra 2015/21/0119). Eine diesbezüglich besonders zu berücksichtigende Situation 
liegt aber nicht vor; beim Beschwerdeführer sind keine besonderen Vulnerabilitäten gegeben, zumal er jung, 
gesund und somit auch erwerbsfähig ist. Im Falle einer Rückkehr sollte er durch die Aufnahme einer 
entsprechenden Beschäftigung zum Verdienst seines Lebensunterhaltes und dem Aufbau einer Lebensgrundlage 
in Marokko imstande sein, Anfangs gegebenenfalls mit der Unterstützung seiner Familie. 
 

Es kann auch nach wie vor von einem Bestehen von Bindungen des Beschwerdeführers zu seinem Heimatstaat 
Marokko ausgegangen werden, zumal er dort den überwiegenden Teil seines Lebens verbracht hat und dort 
sozialisiert wurde, er nach wie vor die dortige Sprache spricht und durchaus mit den regionalen Sitten und 
Gebräuchen vertraut ist - und kann im gegenständlichen Fall, unter Berücksichtigung des zuvor erwähnten nicht 
von einer vollkommenen Entwurzelung des Beschwerdeführers gesprochen werden. 
 

Unter Zugrundelegung des oben gesagten und nach einer individuellen Abwägung der berührten Interessen, ist 
ein schützenswertes Privatleben im Sinne des Art. 8 zu verneinen (siehe auch VfGH 02.05.2011, U2123/10-13). 
Die im vorliegenden Beschwerdefall vorzunehmende Interessenabwägung schlägt somit zuungunsten des 
Beschwerdeführers und zugunsten des öffentlichen Interesses an seiner Außerlandesschaffung aus. 
 

Ihm steht das öffentliche Interesse daran gegenüber, dass das geltende Migrationsrecht auch vollzogen wird, 
indem Personen, die ohne Aufenthaltstitel aufhältig sind - gegebenenfalls nach Abschluss eines allfälligen 
Verfahrens über einen Antrag auf internationalen Schutz - auch zur tatsächlichen Ausreise verhalten werden. 
Angesichts der kurzen Dauer des Aufenthalts des Beschwerdeführers in Österreich muss davon ausgegangen 
werden, dass bei einer Gesamtbetrachtung unter diesen Umständen das öffentliche Interesse an der 
Aufrechterhaltung der Durchsetzung der geltenden Bedingungen des Einwanderungsrechts und an der Befolgung 
der den Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften, denen aus der Sicht des Schutzes und der 
Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung - und damit eines von Art 8 Abs 2 EMRK erfassten Interesses - ein 
hoher Stellenwert zukommt (vgl zB VwGH 30.04.2009, 2009/21/0086), gegenüber den privaten Interessen des 
Beschwerdeführers am Verbleib in Österreich überwiegen. 
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Im Fall des Beschwerdeführers, der keine nennenswerten Integrationsschritte in Österreich vorzuweisen hat, 
kommt hinzu, dass er trotz rechtkräftiger Rückkehrentscheidung Österreich nicht verlassen hat, seinen 
Aufenthalt nur durch Stellung eines Folgeantrages legitimierte und zudem wiederholt ein Verhalten gesetzt hat, 
welches keine Achtung der strafrechtlich in Österreich (und insgesamt in der Union) geschützten Werte zeigt. 
 

Es ist unbestritten, dass aufenthaltsbeendigende Maßnahmen auch unter dem Aspekt der Verhinderung weiterer 
strafbarer Handlungen zu sehen sind. Vor allem im Bereich der Suchtmittelkriminalität berührt die aus der 
Begehung eines solchen strafbaren Deliktes ausgehende Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
wegen der besonderen Gefährlichkeit für Dritte ein Grundinteresse der Gesellschaft. Der VwGH hat in Bezug 
auf Suchtgiftdelinquenz bereits wiederholt festgehalten, dass diese ein besonders verpöntes Fehlverhalten 
darstellt, bei dem erfahrungsgemäß eine hohe Wiederholungsgefahr gegeben ist und an dessen Verhinderung ein 
besonders großes öffentliches Interesse besteht (vgl. das Erkenntnis vom 20. August 2013, 2013/22/0082 und 
das Erkenntnis vom 22.11.2012, Zl. 2011/23/0556, mwN). 
 

Im Hinblick auf die "verheerende Wirkung von Drogen auf das Leben von Menschen" hat auch der EGMR 
wiederholt sein Verständnis für die Bestimmtheit der Mitgliedstaaten im Vorgehen gegenüber Personen, die an 
der Verbreitung von Drogen aktiv mitwirken, zum Ausdruck gebracht (EGMR, 19.02.1998, Dalia gegen 
Frankreich, Nr. 154/1996/773/974; EGMR vom 30.11. 1999, Baghli gegen Frankreich Nr. 34374/97). 
 

Erst kürzlich hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt, dass "angesichts der verheerenden 
Auswirkungen der Suchtgiftkriminalität die Staaten berechtigt sind, insofern besonders rigoros vorzugehen" 
(EGMR Salem v Denmark, 01.12.2016, 77036/11). 
 

Vor dem Hintergrund der strafgerichtlichen Verurteilungen des Beschwerdeführers gefährdet sein weiterer 
Aufenthalt im Bundesgebiet die öffentliche Ordnung und Sicherheit. 
 

Die Erlassung einer Rückkehrentscheidung ist daher nicht im Sinne von § 9 Abs 2 BFA-VG unzulässig sondern 
vielmehr dringend erforderlich, weshalb auch die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 55 AsylG nicht in 
Betracht kommt. 
 

Die sonstigen Voraussetzungen einer Rückkehrentscheidung nach § 10 Abs 1 Z 3 AsylG und § 52 Abs 2 Z 2 
FPG sind erfüllt. Sie ist auch sonst nicht (zB vorübergehend nach Art 8 EMRK, vgl § 9 Abs 3 BFA-VG und 
VwGH 28.04.2015, Ra 2014/18/0146) unzulässig. Der Beschwerdeführer verfügt auch über kein sonstiges 
Aufenthaltsrecht. 
 

Daher war die Beschwerde auch hinsichtlich des Spruchpunktes IV. gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen. 
 

3.2.5 Zulässigkeit der Abschiebung (Spruchpunkt V. des angefochtenen Bescheides): 
 

Mit angefochtenem Bescheid wurde festgestellt, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Marokko 
zulässig ist. 
 

Diesbezüglich ist darauf zu verweisen, dass keine wesentlichen in der Person des Beschwerdeführers liegenden 
neuen Sachverhaltselemente bekannt geworden sind, etwa eine schwere Erkrankung oder ein sonstiger auf seine 
Person bezogener außergewöhnlicher Umstand. 
 

Dafür, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Marokko die notdürftigste Lebensgrundlage 
entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre, gibt es im vorliegenden Beschwerdefall keinen 
Anhaltspunkt. 
 

Der Beschwerdeführer verfügt über eine achtjährige Schulbildung und eine Ausbildung als Schuhmacher. Er ist 
jung, gesund und arbeitsfähig. Durch die Aufnahme einer entsprechenden Tätigkeit - wenn auch zu Beginn nur 
in Form von Gelegenheitsjobs oder Hilfstätigkeiten - sollte er in seinem Herkunftsstaat zukünftig zum Verdienst 
seines Lebensunterhaltes imstande sein. 
 

Damit ist der Beschwerdeführer nicht durch die Außerlandesschaffung nach Marokko in seinem Recht gemäß 
Art. 3 EMRK verletzt, weil die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz im konkreten Fall gedeckt werden 
können. 
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Außerdem besteht ganz allgemein in Marokko, einem sicheren Herkunftsstaat, derzeit keine derartige 
Gefährdungslage, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne des Artikel 2 und 3 
EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur EMRK ausgesetzt wäre. 
 

Es liegen auch keine Gründe vor, aus denen sich eine Unzulässigkeit der Abschiebung im Sinne des § 50 FPG 
ergeben würde. 
 

Aus diesem Grund war die Beschwerde ebenso hinsichtlich des Spruchpunktes V. des angefochtenen Bescheides 
gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen. 
 

3.2.6 Zur Frist für die freiwillige Ausreise (Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides): 
 

Im angefochtenen Bescheid wurde gemäß § 55 Abs. 1a FPG festgelegt, dass keine Frist für die freiwillige 
Ausreise besteht. Gemäß § 55 Abs. 1a FPG besteht keine Frist für eine freiwillige Ausreise in Fällen einer 
zurückweisenden Entscheidung gemäß § 68 AVG. Dieser Spruchpunkt wurde auch in der Beschwerde nicht 
explizit angesprochen bzw. angefochten. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden und die Beschwerde auch 
hinsichtlich des Spruchpunktes VI. des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen. 
 

3.2.7 Zur Verhängung des befristeten Einreiseverbotes (Spruchpunkt VII. des angefochtenen Bescheides): 
 

Die belangte Behörde hat über den Beschwerdeführer ein auf zehn Jahre befristetes Einreiseverbot gemäß § 53 
Abs. 1 iVm. Abs. 3 Ziffer 5 FPG 2005 verhängt. 
 

Gemäß § 53 Abs. 1 FPG kann vom Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung mit Bescheid ein Einreiseverbot 
erlassen werden. Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für einen festgelegten 
Zeitraum nicht in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort nicht aufzuhalten. 
 

Gemäß § 53 Abs. 3 FPG ist ein Einreiseverbot für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in den Fällen der Z 5 
bis 8 auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Aufenthalt 
des Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt. 
 

Im gegenständlichen Fall stellte die belangte Behörde (unzutreffend) fest, dass § 53 Abs. 3 Z 5 FPG erfüllt sei. 
Jedoch wurde der Beschwerdeführer nicht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren 
rechtskräftig verurteilt - das höchste verhängte Strafausmaß beträgt in seinem Fall ein Jahr. 
 

Allerdings sind im Falle des Beschwerdeführers die Voraussetzungen des § 53 Abs. 3 Z 1 FPG erfüllt. 
 

Als bestimmte Tatsache, die bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbotes neben den anderen in Art. 8 
Abs. 2 EMRK genannten öffentlichen Interessen relevant ist, hat unter anderem nach § 53 Abs. 3 Z 1 FPG zu 
gelten, wenn ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens 
drei Monaten, zu einer bedingt oder teilbedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 
oder mindestens einmal wegen auf der gleichen schädlichen Neigung beruhenden strafbaren Handlungen 
rechtskräftig verurteilt worden ist. 
 

Der Beschwerdeführer wurde insgesamt drei Mal von österreichischen Strafgerichten rechtskräftig verurteilt, 
und zwar am 07.12.2016 wegen des Besitzes von Suchtmitteln, des versuchten Verkaufes von Suchtmitteln im 
öffentlichen Bereich und des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt nach § 27 Abs. 1 Z1 erster und 
zweiter Fall, Abs. 2 SMG, §15 StGB § 27 Abs. 2a SMG sowie § 15 StGB § 269 Abs. 1 erster Fall StGB, am 
26.07.2017 wegen des teils versuchten teils vollendeten gewerbsmäßigen Verkaufes von Suchtmitteln im 
öffentlichen Bereich nach § 27 Abs. 1 Z1 achter Fall, Abs. 2a, Abs. 2, Abs. 3 sowie Abs. 5 SMG, sowie am 
11.12.2018 wegen des Vergehens der schweren Körperverletzung gemäß §§ 83 Abs. 1, 84 Abs. 2 StGB sowie 
des Vergehens des Widerstands gegen die Staatsgewalt gemäß § 269 Abs. 1 StGB. Es wurden eine teilbedingte 
Freiheitsstrafe von zwölf Monaten, eine unbedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten und eine unbedingte 
Freiheitsstrafe von einem Jahr verhängt. 
 

Bei der Stellung der für jedes Einreiseverbot zu treffenden Gefährlichkeitsprognose - gleiches gilt auch für ein 
Aufenthaltsverbot oder Rückkehrverbot - ist das Gesamt(fehl)verhalten des Fremden in Betracht zu ziehen und 
auf Grund konkreter Feststellungen eine Beurteilung dahin vorzunehmen, ob und im Hinblick auf welche 
Umstände die in § 53 Abs. 2 FPG umschriebene Annahme gerechtfertigt ist. Bei dieser Beurteilung kommt es 
demnach nicht auf die bloße Tatsache der Verurteilung bzw. Bestrafung des Fremden, sondern auf das diesen 
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zugrunde liegende Fehlverhalten, die Art und Schwere der zu Grunde liegenden Straftaten und auf das sich 
daraus ergebende Persönlichkeitsbild an. (vgl. VwGH 19.2.2013, 2012/18/0230) 
 

Solche Gesichtspunkte, wie sie in einem Verfahren betreffend Rückkehrentscheidung und Einreiseverbot zu 
prüfen sind, insbesondere die Intensität der privaten und familiären Bindungen in Österreich, können nicht auf 
die bloße Beurteilung von Rechtsfragen reduziert werden (vgl. VwGH 7.11.2012, 2012/18/0057). 
 

Zudem gilt es festzuhalten, dass die fremdenpolizeilichen Beurteilungen eigenständig und unabhängig von den 
die des Strafgerichts für die Strafbemessung, die bedingte Strafnachsicht und den Aufschub des Strafvollzugs 
betreffenden Erwägungen zu treffen sind (vgl. Erkenntnis des VwGH v. 6.Juli 2010, Zl. 2010/22/0096) und es 
bei der Erlassung eines Aufenthaltsverbotes/Einreiseverbotes in keiner Weise um eine Beurteilung der Schuld 
des Fremden an seinen Straftaten und auch nicht um eine Bestrafung geht. (vgl. Erkenntnis des VwGH vom 8. 
Juli 2004, 2001/21/0119). 
 

Bei der Entscheidung über die Länge des Einreiseverbotes ist die Dauer der vom Fremden ausgehenden 
Gefährdung zu prognostizieren; außerdem ist auf seine privaten und familiären Interessen Bedacht zu nehmen. 
(VwGH 20.12.2016, Ra 2016/21/0109). 
 

Die belangte Behörde hat die Verhängung des gegenständlichen Einreiseverbotes insbesondere mit der 
wiederholten, einschlägigen Straffälligkeit des Beschwerdeführers begründet, die - vermittelt über sein 
Gesamtverhalten - diesen als schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausweist. In 
Ermangelung der Erstellbarkeit einer positiven Zukunftsprognose wäre sohin die Verhängung eines 
Einreiseverbotes in der von der Behörde festgelegten Höhe indiziert. Weder das bereits verspürte Haftübel, noch 
die Rechtswohltat der bedingten Entlassung, konnte den Beschwerdeführer von der Begehung weiterer Delikte 
abhalten, wurde er vor wenigen Monaten (am 11.12.2018) ein drittes Mal strafgerichtlich verurteilt. 
 

Bei einer Gesamtbetrachtung aller aufgezeigten Umstände (fehlendes Fuß-Fassen auf dem Arbeitsmarkt, keine 
intensiven sozialen Bindungen im Bundesgebiet, nicht nachgewiesene Deutschkenntnisse, strafbares Verhalten, 
rund dreijähriger Aufenthalt in Österreich, davon mehr als die Hälfte in Justizanstalten), des sich daraus 
ergebenden Persönlichkeitsbildes und in Ansehung der auf Grund des persönlichen Fehlverhaltens getroffenen 
Gefährdungsprognose kann eine schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
insbesondere im Hinblick auf die Verhinderung weiterer Verbrechen und die Einhaltung der die Einreise und den 
Aufenthalt regelnden Vorschriften zum Schutz eines geordneten Fremdenwesens (vgl. VwGH 19.05.2004, Zl. 
2001/18/0074), als gegeben angenommen werden. Gerade bei der Suchtmittelkriminalität handelt es sich um 
eine besonders gefährliche Art der Kriminalität Auch kann der Verdacht hinsichtlich einer 
Tatwiederholungsgefahr nicht bestritten werden. 
 

Dem Beschwerdeführer ist ein massiver Verstoß gegen die gültige Rechtsordnung anzulasten. Dabei fällt ins 
Auge, dass das Strafgericht zuletzt ausschließlich den Ausspruch zweier unbedingter Freiheitsstrafe als 
erforderlich angesehen hat. 
 

Das vom Beschwerdeführer gezeigte Verhalten legt nahe, dass dieser im Grunde kein Interesse an der Beachtung 
gültiger Rechtsnormen und sohin auch nicht an einer Integration in die österreichische Gesellschaft hegt. Den 
öffentlichen Interessen zuwider, agierte er unter Missachtung gültiger Rechtsnormen. 
 

Unter Berücksichtigung aller genannten Umstände, nämlich Verstöße gegen fremden-, unions-, und 
strafrechtliche Bestimmungen kann eine maßgebliche Gefährdung öffentlicher Interessen als gegeben 
angenommen werden. Mit Blick auf die bisher aufgezeigte Lebensführung des Beschwerdeführers lassen sich 
keine Anhaltspunkte erheben, welche für eine positive Wandlung des Beschwerdeführers in absehbarer Zeit 
sprächen und damit eine Änderung seines Verhaltens in Aussicht stellen könnten. Es ist insbesondere auch zu 
berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer während seines insgesamt rund dreijährigen Aufenthaltes im 
Bundesgebiet drei Mal zu Freiheitsstrafen verurteilt wurde, den überwiegenden Teil seiner Zeit im Bundesgebiet 
in Strafhaft verbracht hat und dass er anscheinend trotz der wiederholten Inhaftierung nicht gewillt ist, sich an 
die österreichische Rechtsordnung zu halten. Zudem vereitelte er eine am 25.11.2018 versuchte Abschiebung 
nach Marokko, indem er nach dem Boarding Widerstand leistete. 
 

Bei der Bemessung des Einreiseverbotes ist überdies herauszustreichen, dass Suchtgiftdelinquenz ein besonders 
verpöntes Fehlverhalten darstellt, bei dem erfahrungsgemäß eine hohe Wiederholungsgefahr gegeben ist (vgl. 
dazu das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 22.11.2012, Zl. 2011/23/0556, mwN). In Hinblick auf 
die "verheerende Wirkung von Drogen auf das Leben von Menschen" gab auch der EGMR wiederholt sein 
Verständnis für die Bestimmtheit der Mitgliedstaaten im Vorgehen gegenüber Personen, die an der Verbreitung 



 Bundesverwaltungsgericht 15.04.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 25 von 25 

von Drogen aktiv mitwirken, zum Ausdruck (vgl. EGMR, 19.02.1998, Dalia gegen Frankreich, Nr. 
154/1996/773/974; EGMR vom 30.11.1999, Baghli gegen Frankreich, Nr. 34374/97). 
 

Eine längere Phase des Wohlverhaltens liegt, wie umseits dargelegt, nicht vor, zumal die letzte Verurteilung des 
Beschwerdeführers vor wenigen Monaten, und zwar am 11.12.2018 erfolgte und sich der Beschwerdeführer 
derzeit in Strafhaft befindet. Angesichts des konkreten Unrechtsgehaltes der durch den Beschwerdeführer 
begangenen Straftaten muss daher auf eine erhebliche, vom Beschwerdeführer ausgehende Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit ausgegangen werden. Der seit der letzten Tat des Beschwerdeführers 
vergangene Zeitraum erweist sich zudem als zu kurz, um allein daraus auf ein Wohlverhalten des 
Beschwerdeführers in Zukunft schließen zu können. 
 

Zwar zitiert der angefochtene Bescheid - wohl aufgrund eines Tippfehlers - fälschlicher Weise § 53 Abs. 3 Z. 5 
FPG, obwohl das Fehlverhalten des Beschwerdeführers nicht in den Geltungsbereich dieser Bestimmung fällt, 
sondern in jenen des § 53 Abs. 3 Z. 1 FPG. Doch spielt dies im vorliegenden Fall keine Rolle, da die für die 
Erlassung eines 10-jährigen Einreiseverbotes notwendigen Voraussetzungen objektiv vorliegen und aus 
rechtlicher Sicht wie oben dargelegt auch die spruchmäßig verhängte Dauer zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit geboten erscheint. 
 

Der räumliche Umfang der in § 53 Abs. 1 FPG festgelegten Anweisung ergibt sich aus den unionsrechtlichen 
Bestimmungen und erfasst somit jene Staaten, für die die RückführungsRL gilt. In diesem Sinne ist der in § 53 
Abs. 1 FPG verwendete Begriff "Hoheitsgebiet der MS" auszulegen (VwGH, 22.5.2013, 2013/18/0021). Die 
Festlegung eines anderen räumlichen Geltungsbereiches bzw. eine Beschränkung des Einreiseverbots auf 
Österreich liegt nicht in der Kompetenz des Bundesamtes. Weder im FPG noch in der Richtlinie 2008/115/EG 
des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren 
in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (Rückführungsrichtlinie) ist 
vorgesehen, dass die Mitgliedsstaaten bei der Erlassung eines Einreiseverbotes dessen Geltung für ein 
bestimmtes Gebiet der Union aussetzen könnten. 
 

Zu prüfen ist aber auch ein etwaiges Familien- oder Privatleben für den sonstigen Raum der Europäischen 
Union. Ein solches liegt jedoch nicht vor und wurde in der Beschwerde auch nicht behauptet. 
 

Unter diesen Prämissen ist die vom Bundesamt verhängte Dauer des 10-jährigen Einreiseverbotes angemessen 
und die Beschwerde gegen Spruchpunkt VII. mit der Maßgabe als unbegründet abzuweisen, dass die zitierte 
Gesetzesstelle entsprechend abzuändern war. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. 
 

Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. 
 

Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 
 

Im gegenständlichen Fall wurde keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufgeworfen. Die vorliegende 
Entscheidung basiert auf den oben genannten Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes. 
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